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20.06. – 10.07.22
Jetzt auf www.stadtradeln.de nach Kenzingen
suchen, registrieren und mitradeln!

Auf die Räder fertig, los! Kenzingen freut sich auf viele Teilnehmer.
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Notrufe
Polizei 110
Feuerwehr, Notarzt, 
Rettungsdienst 112
Krankentransport 192 22
Polizeiposten Kenzingen 92 91-0
Polizeidirektion Emmendingen 07641/58 20
Städtischer Notdienst 0176/21 87 98 84
Technisches Hilfswerk 07641/21 81
Giftnotrufzentrale 0761/1 92 40
Rechtsanwalt-Notdienst 0172/7 45 19 40
Netze BW GmbH
Störungshotline Strom  0800/3 62 94 77
Straßenbeleuchtung
Störungsdienst 07644/90 00

Ärztlicher Notfalldienst
Rufnummer für den ärztlichen Notfalldienst (allgemein,- 
kinder-, augen- und HNO-ärztlicher Notfalldienst): 
116117 (Anruf ist kostenlos)
Öffnungszeiten und Anschrift der Notfallpraxis:
Freiburg (allgemeiner Notfalldienst) Allgemeine Notfallpra-
xis Freiburg
Universitätsklinikum Freiburg
Sir-Hans-A.-Krebs-Straße, 79106 Freiburg 
Mo, Di, Do 20 – 24 Uhr
Mi und Fr 16 - 24 Uhr
Sa, So und an Feiertagen   8 – 24 Uhr
Freiburg (kinderärztlicher Notfalldienst) Kinderärztliche Not-
fallpraxis Freiburg
St. Josephs-Krankenhaus, Sautierstr. 1, 79104 Freiburg 
Mo - Do 19 – 22:30 Uhr
Fr 16 – 22:30 Uhr
Sa, So und an Feiertagen   8 – 22:30 Uhr
Freiburg (augenärztlicher Notfalldienst) Augenärztliche Not-
fallpraxis Freiburg
Universitätsaugenklinik Freiburg, Killianstr. 5, 79106 Freiburg  
Mo, Di, Do  19 – 22 Uhr
Mi  13 – 22 Uhr
Fr 16 - 22 Uhr
Sa, So und an Feiertagen   8 – 22 Uhr
Kreiskrankenhaus Emmendingen, Gartenstr. 44,
Notfallpraxis
Mo., Di., Do. 19 - 22 Uhr, Mi., Fr.  16 - 22 Uhr
Sa., So. und Feiertag  8 - 22 Uhr
Ärztlicher Bereitschaftsdienst an den Wochenenden und 
Feiertagen und außerhalb der Sprechstundenzeiten:  
Kostenfreie Rufnummer 116117
Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr: docdirekt - Kostenfreie On-
linesprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinder-
ärzten, nur für gesetzlich Versicherte unter 0711 – 96589700 
oder docdirekt.de

Zahnarzt Notfalldienst
an Wochenenden und Feiertagen 
von Sa 8.00 - Mo 8.00 Uhr, Tel. 0180 3 222 555 - 70 

Apothekendienst
Sa., 04.06.2022: Üsenberg-Apotheke, Kenzingen 
So., 05.06.2022: Maria-Sand-Apotheke, Herbolzheim 
Mo., 06.06.2022: Brunnen-Apotheke, Herbolzheim 
Di., 07.06.2022: Stadt-Apotheke, Endingen 
Mi., 08.06.2022:  Stadt Apotheke, Kenzingen 
Do., 09.06.2022: Apotheke im Alten Rathaus, 
 Malterdingen 
Fr., 10.06.2022: Maria-Sand-Apotheke, Herbolzheim  
Apothekennotdienst im Internet: www.aponet.de 

Der Apotheken-Notdienstfinder 
22 8 33* von jedem Handy ohne Vorwahl 

Festnetz: 0800 00 22 8 33** 
SMS: “apo“ an 22 8 33* 
*max. 69 ct/Min/SMS 

** kostenlos

Tierärztlicher Dienst
Falls der zuständige Tierarzt nicht erreichbar ist, 
versieht den tierärztlichen Notdienst für Groß- und 
Kleintiere an diesem Wochenende: 
Samstag/Sonntag 04./05.06.2022 
Dr. Bretzinger, Glottertal, 07664/90890 – Kleintiere 
Dr. Brodauf, Emmendingen, 07641/54636 – Großtiere  
Montag 06.06.2022 
Dr. Helbling-Goanta, Sexau, 0177-3314359 – Kleintiere 
Dr. Rudloff, Elzach, 07682/290 – Großtiere 
Der Notfalldienst für Großtiere wird am Sonntag in der 
Zeit von 10 – 18 Uhr versehen. 
Der Notfalldienst für Kleintiere ist werktags von 18 - 8 Uhr 
besetzt und tagesaktuell über den Haustierarzt zu erfragen.

Wichtige Anschlüsse
Stadtverwaltung Kenzingen
Rathaus Zentrale Tel. 900-0, Fax 900-160
Bürgermeister Guderjan   Tel. 900-100
E-Mail-Adresse: post@kenzingen.de 
www.kenzingen.de

Ökumenische Sozialstation St. Franziskus
Unterer Breisgau e.V. 
Häusliche Krankenpflege und Dorfhelferinnen 
Maria-Sand-Strasse 10, 79336 Herbolzheim 
07643-933698-0 
Sprechzeiten von Montag bis Freitag 
08:00 Uhr bis 15:30 Uhr 
24 Stunden Rufbereitschaft bei Notfällen.

Herbstzeit gemeinnützige GmbH
Betreutes Wohnen für alte Menschen in Familien
Sprechzeiten nach Vereinbarung:
Tel. 07641/9671590
www.herbstzeit-bwf.de

Pflege auf unsere Weise
Individuelle häusliche Betreuung und Pflege, 
Meinrad Weber, Hürnheimweg 2, Tel.: 9290351 
pflege@auf-unsere-weise.de

Bürgerstiftung Kenzinger Hilfsfonds
Rathaus Kenzingen Nebengebäude
Sprechzeiten: jeden Mittwoch 9 - 11 Uhr
Tel. 07644/900-208
Spendenkonto IBAN DE 87 680 501 01 00 2222 777 5
Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau
Ansprechpartner:
Mariane Tießler, Kenzingen, Tel. 7315
BM Matthias Guderjan, Kenzingen, Tel. 900 100
Inge Göbes, Kenzingen, Tel. 6606
Gisela Kuwert, Kenzingen, Tel. 7742
Renate Löhndorf, Bombach, Tel. 8598
Barbara Herr, Hecklingen, Tel. 6486
Hedwig Rethaber, Nordweil, Tel. 9268393

Seniorenbeauftragter der Stadt Kenzingen
Hanns-Heinrich Schneider
Pfarrer i. R., Tel. 07644 9278889
E-Mail: hannsheinrich.schneider@gmail.com 
Kreisseniorenrat Emmendingen 
Homepage: www.kreisseniorenrat-emmendingen.de

Hospiz Hecklingen e.V.,  Kenzingen
Hauptstraße 46, 
Sprechzeiten: mittwochs von 09.00 bis 11.00 Uhr
bitte, mit Terminvereinbarung
persönliche Trauerberatung 
nach tel. Terminabsprache
Tel. 07644-930198 oder auch per Mail:
info@hospiz-hecklingen.de

Fachstelle Sucht - Beratung, Behandlung, 
Prävention, Emmendingen
Hebelstr. 27, Tel.: 07641 9335890 
Fs-emmendingen@bw-lv.de, wochentags
9-12 und 13-16 Uhr, 
Erstgespräche nach telefonischer Vereinbarung. 

Weißer Ring (Hilfe für Opfer von Straftaten)
Tel. 07642/9076-825

TelefonSeelsorge Freiburg
0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222
gebührenfrei und rund um die Uhr erreichbar
www.netseelsorge.de

Amts- und Sprechtage
Öffnungszeiten Rathaus Kernstadt
Montag        08.30 - 12.00 Uhr, 14.00 - 16.00 Uhr
Dienstag      07.30 - 12.00 Uhr, 14.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch      08.30 - 12.00 Uhr, 14.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag  08.30 - 12.00 Uhr, 14.00 - 19.00 Uhr
Freitag      08.30 - 12.00 Uhr

Erweitere Öffnungszeiten des 
Bürgerbüros (Eingang Hauptstraße)
Montag, Mittwoch, Freitag  08.30 - 16.00 Uhr
Dienstag  07.30 - 16.00 Uhr
Donnerstag  08.30 - 19.00 Uhr
Samstag  10.00 - 12.00 Uhr

Sprechzeiten Revierförster Kaesler, 
Rathaus Kenzingen, Zi. 16,   Tel. 900-121
donnerstags 17.00 - 18.00 Uhr

Öffnungszeiten der Rathäuser in den Stadtteilen
Bombach Tel. 254
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag 15.00 - 18.00 Uhr
Hecklingen Tel. 269
Dienstag 15.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr
Nordweil Tel. 1311
Montag 15.00 - 18.00 Uhr
Freitag 09.00 - 12.00 Uhr

Sprechstunden der Ortsvorsteher in den Stadtteilen
Bombach
Dienstag 09.00 - 11.00 Uhr
Donnerstag 16.00 - 18.00 Uhr
Hecklingen
Dienstag 16.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 11.00 Uhr
Nordweil
Montag 16.00 - 18.00 Uhr
Freitag 09.00 - 11.00 Uhr
Außerhalb der regulären Sprechzeiten nach vorheri-
ger telefonischer Terminabsprache.

Recyclinghof und Grünschnittplatz 
Kenzingen (bei der Kläranlage) 
Öffnungszeiten: 
Freitag  13.00 - 17.00 Uhr 
Samstag  09.00 - 14.00 Uhr 
Grünschnittplatz 
April bis Oktober auch mittwochs 15.00 bis 19.0 Uhr

Wochenmarkt Kenzingen
Donnerstag 08.00 - 12.30 Uhr

Landratsamt Emmendingen
Pflegestützpunkt  07641/451 3091
Seniorenbüro  07641/451 3092
Betreuungsbehörde  07641/451 3094
Persönliche Erreichbarkeit in Emmendingen:  
Romaneistraße 3

Landratsamt Emmendingen - 
Sozialer Dienst Jugendamt  
Frau Berthold: 07641-4513194  
Frau Steiger: 07641-4513184

Sprechzeiten Finanzamt Emmendingen
Montag, Dienstag, Mittwoch
07.30 - 15.30 Uhr durchgehend
Donnerstag 7.30-17.00 Uhr durchgehend 
Freitag, 7.30 - 12.00 Uhr 

Sozialverband VdK Ortsverband  Kenzingen
Sprechstunden im Rathaus Kenzingen, Fraktionszimmer
jeden ersten Donnerstag im Monat  18.00 bis 19.00 Uhr, 
bitte mit Terminvereinbarung unter 0151 65280351

Integrationsmanager des Deutschen Roten Kreuzes  
Kirchplatz 17, Tel. 900-209  
Sprechzeiten: Donnerstag, 10.00 Uhr - 12.00 Uhr.   
mit Übersetzer arabisch. Weitere Sprechzeiten nach 
Vereinbarung.

Kommunaler Inklusionsvermittler Kenzingen 
Kontaktsprechstunde Winfried Höhmann 
Rathaus, Fraktionszimmer, Eing. Hauptstr., barrierefrei,
jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat von 14.30 Uhr – 
15.30 Uhr, bitte um Terminvereinbarung: 
Tel. 8295, Mobil: 0151 6528 0351 
oder Mail: inklusion@kenzingen.de
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lll. 
Anordnungen für Schweinehalter in der 

Sperrzone (Schutzzone und  
Überwachungszone) 

Hinweis: Eine private Haltung von Schwei-
nen, z.B. Minipigs, gilt auch als Betrieb im 
Sinne des § 1 Absatz 2 Nr. 1 der SP-VO.  
1. Alle Schweinehalter haben dem Veterinär-

amt des Landratsamtes Emmendingen
a) unverzüglich die Anzahl der ge-

haltenen Schweine unter Angabe 
ihrer Nutzungsart und ihres Stand-
ortes,

b) täglich die Anzahl der jeweils 
verendeten oder erkrankten, ins-
besondere fieberhaft erkrankten 
Schweine

c) einen signifikanten Rückgang der 
Produktionsdaten anzuzeigen.

2. Alle Schweinehalter haben die Durch-
führung eines Besuchs eines Amtstier-
arztes zu dulden und zu unterstützen:
a) Dokumentationskontrolle;
b) Überprüfung der Durchführung 

von Maßnahmen zur Verhinde-
rung einer Verschleppung oder 
Ausbreitung der Afrikanischen 
Schweinepest;

c) klinische Untersuchung gehalte-
ner Schweine;

d) erforderlichenfalls Entnahme von 
Proben von Tieren zur Laborunter-
suchung und

Schweinepest in einem Hausschweine-
bestand im Landkreis Emmendingen wer-
den ab sofort als Sperrzone eine „Schutz-
zone“ (vormals Sperrbezirk) mit einem 
Mindestradius von 3 km und eine „Über-
wachungszone“ (vormals Beobachtungsge-
biet) mit einem Mindestradius von 10 km 
festgelegt. Die Sperrzonen sind im folgen-
den Kartenausschnitt für die Grenze der 
Schutzzone rot und für die Grenze der Über-
wachungszone blau dargestellt. 
Karte Schutzzone und Überwachungszone 
des Landkreises Emmendingen Die Sperr-
zonen werden an den Hauptzufahrtswegen 
beschildert mit:
•	 Schutzzone „Afrikanische Schweinepest – 

Schutzzone“
•	 Überwachungszone „Afrikanische 

Schweinepest – Überwachungszone“
 
1. Die Schutzzone (Sperrbezirk) umfasst 

Teile der Gemarkungen der Gemein-
den: Endingen, Forchheim, Kenzingen, 
Riegel, Weisweil und Wyhl

2. Die Überwachungszone (Beobach-
tungsgebiet) umfasst folgendes die 
Schutzzone umgebendes Gebiet der 
Gemarkungen der Gemeinden:

 Bahlingen, Emmendingen, Endingen, 
Herbolzheim, Kenzingen, Malterdin-
gen, Rheinhausen, Riegel, Sasbach, 
Teningen, Weisweil, und Wyhl 

Siehe Grafik auf Seite 4

Landratsamt 
Emmendingen 
 

Aufgrund eines amtlich festgestellten Aus-
bruchs der Afrikanischen Schweinepest in 
einem Hausschweinebestand im Landkreis 
Emmendingen erlässt das Landratsamt Em-
mendingen gemäß Art. 65 Absatz 1 der Ver-
ordnung (EU) 2016/429 in der Fassung vom 
09. März 2016 in Verbindung mit Art. 14 der 
Verordnung (EU) 2020/687 in der Fassung vom 
17. Dezember 2019 sowie §§ 3 und 3a der Ver-
ordnung zum Schutz gegen die Schweinepest 
und die Afrikanische Schweinepest (SP-VO) in 
der Fassung vom 08. Juli 2020 folgende 

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g 
 

l. 
Amtliche Bekanntmachung 

Der Ausbruch der Afrikanischen 
Schweinepest (ASP) bei gehaltenen Schwei-
nen in Forchheim im Landkreis Emmendin-
gen wurde am 25.05.2022 durch das Land-
ratsamt Emmendingen amtlich festgestellt 
und wird hiermit öffentlich bekannt gege-
ben. 

ll. 
Es werden folgende  

Sperrzonen festgelegt: 
Aufgrund des Ausbruchs der Afrikanischer 

Neuer Parkplatz in der Breitenfeldstraße 
In der Breitenfeldstraße haben die Pflasterarbeiten zur Herstel-
lung von Senkrechtpark-

plätze begonnen. Durch eine Änderung von Längs- in Senk-
rechtparkplätze kann die Anzahl auf 23 Senkrechtparkplätze 
erhöht werden. 

Die ausführende Baufirma Fuchs wird mit fortschreitendem 
Bauablauf die ersten neuen Parkplätze wieder für den ruhenden 
Verkehr freigeben. 

Frühlingswanderung „Mit allen Sinnen“ 

21 Mitwandernde konnten Bürgermeister Matthias Guderjan 
und Stadtförster Johannes Kaesler am Samstag in Nordweil be-
grüßen. Bei einer dreistündigen Rundwanderung konnten die 
Gäste in der „Steig“ zunächst ihren Geruchssinn überprüfen, da 
10 verschiedene Düfte des Waldes zu raten waren. Auf dem Hei-
dacker konnte im Rahmen einer „blinden Karawane“ ausprobiert 
werden, wie sich das Fehlen des Augenlichts beim Laufen in der 
Natur anfühlt. Nach einer Erfrischung am Vogtskreuz wurden im 
Rahmen eines „Tastkims“ am Wolfackerweg verschiedene Dinge 
aus dem Wald „ertastet“. Zurück in Nordweil, wurde die Veran-
staltung mit einem kleinen Imbiss beendet. 

Amtliche Bekanntmachungen

 
 
 

 
 

Landratsamt  
Emmendingen 

 
 
Aufgrund eines amtlich festgestellten Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest in einem 
Hausschweinebestand im Landkreis Emmendingen erlässt das Landratsamt Emmendin-
gen gemäß Art. 65 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/429 in der Fassung vom 09. März 
2016 in Verbindung mit Art. 14 der Verordnung (EU) 2020/687 in der Fassung vom 17. De-
zember 2019 sowie §§ 3 und 3a der Verordnung zum Schutz gegen die Schweinepest und 
die Afrikanische Schweinepest (SP-VO) in der Fassung vom 08. Juli 2020 folgende 
 
 A l l g e m e i n v e r f ü g u n g  
 

 
l. 

Amtliche Bekanntmachung 
 

Der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) bei gehaltenen Schweinen in Forch-
heim im Landkreis Emmendingen wurde am 25.05.2022 durch das Landratsamt Em-
mendingen amtlich festgestellt und wird hiermit öffentlich bekannt gegeben.  

 
ll. 

Es werden folgende Sperrzonen festgelegt: 
 

Aufgrund des Ausbruchs der Afrikanischer Schweinepest in einem Hausschweinebestand 
im Landkreis Emmendingen werden ab sofort als Sperrzone eine „Schutzzone“ (vormals 
Sperrbezirk) mit einem Mindestradius von 3 km und eine „Überwachungszone“ (vormals 
Beobachtungsgebiet) mit einem Mindestradius von 10 km festgelegt. Die Sperrzonen sind 
im folgenden Kartenausschnitt für die Grenze der Schutzzone rot und für die Grenze der 
Überwachungszone blau dargestellt.  
 
Karte Schutzzone und Überwachungszone des Landkreises Emmendingen 
 
Die Sperrzonen werden an den Hauptzufahrtswegen beschildert mit: 

- Schutzzone „Afrikanische Schweinepest – Schutzzone“  
- Überwachungszone „Afrikanische Schweinepest – Überwachungszone“  

 
1. Die Schutzzone (Sperrbezirk) umfasst Teile der Gemarkungen der Gemeinden:  

Endingen, Forchheim, Kenzingen, Riegel, Weisweil und Wyhl 
 

2. Die Überwachungszone (Beobachtungsgebiet) umfasst folgendes die Schutzzone 
umgebendes Gebiet der Gemarkungen der Gemeinden: 
Bahlingen, Emmendingen, Endingen, Herbolzheim, Kenzingen, Malterdingen, Rhein-
hausen, Riegel, Sasbach, Teningen, Weisweil, und Wyhl  
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b) Andere Haustiere als Schweine, 
ausgenommen von Bienen, dür-
fen nur mit Geneh- migung des 
Veterinäramtes Emmendingen aus 
einem oder in einen Betrieb mit 
Schweinehaltung verbracht wer-
den.

8. Für die Überwachungszone gilt außer-
dem:

 Andere Haustiere als Schweine, aus-
genommen Bienen, dürfen innerhalb 
von 7 Tagen seit Festlegung der Über-
wachungszone nur mit Genehmigung 
des Veterinäramtes Emmendingen 
aus einem oder in einen Betrieb mit 
Schweinehaltung in der Überwa- 
chungszone verbracht werden.

9. Der Transport von Tieren und Erzeug-
nissen durch die Sperrzone hat
- ohne Unterbrechung oder Entladen,
- vorzugsweise über die großen Ver-

kehrsachsen oder Hauptschienen-
wege und

- unter Meidung der näheren Umge-
bung schweinehaltenden Betrieben 
zu erfolgen.

10. Transportmittel und Ausrüstungen für 
die Verbringung von Schweinen und 
deren Erzeugnissen innerhalb, aus der 
und in die Sperrzone bzw. durch die 
Sperrzone müssen
- so konstruiert und gewartet sein, 

dass eine Leckage oder ein Entwei-
chen von Tieren, Erzeugnissen oder 
Gegenständen sicher verhindert 
wird

- unverzüglich nach jedem Transport 

e) Verbringung von Sperma, Eizellen 
und Embryonen von gehaltenen 
Schweinen

f) Gewinnung von Samen, Eizellen 
und Embryonen von gehaltenen 
Schweinen

g) ambulante künstliche Besamung 
gehaltener Schweine

h) ambulante Deckung im Natur-
sprung gehaltener Schweine

i) Verbringung von frischem Fleisch 
und Schlachtnebenerzeugnissen 
von gehaltenen und wildlebenden 
Schweinen aus Schlachthöfen oder 
Wildverarbeitungsbetrieben in der 
Sperrzone

j) Verbringung von Fleischerzeug-
nissen aus frischem Fleisch von 
Schweinen aus Betrieben in der 
Sperrzone

k) Verbringung von Gülle, einschließ-
lich Mist und benutzter Einstreu 
von gehaltenen Schweine aus Be-
trieben

l) Verbringung von Häuten, Fellen, 
Wolle und Borsten von gehaltenen 
Schweinen aus Betrieben in der 
Sperrzone.

 
 Auf schriftlichen Antrag kann das Vete-

rinäramt Emmendingen nach Prüfung 
in begründeten Einzelfällen Ausnah-
megenehmigungen erteilen.

7. Für die Schutzzone gilt außerdem:
a) Hausschlachtungen von Schwei-

nen sind in der Schutzzone verbo-
ten.

e) weitere tierärztliche Kontrollen.
3. Alle Schweinehalter haben ab sofort 

sämtliche Schweine so abzusondern, 
dass sie nicht mit anderen gehaltenen 
Tieren (z. B. Hund, Katze, Pferd, Hühner) 
oder anderen wildlebenden Tieren (z.B. 
Wildvögel, Wildschweine, Rotwild) in 
Berührung kommen können (Verbot 
von Freiland- und Auslaufhaltung).

4. Alle Schweinehalter haben ab sofort
a) geeignete funktionstüchtige Des-

infektionsmöglichkeiten an den 
Ein- und Ausgängen der Ställe 
oder sonstigen Standorten sowie 
an den Zufahrts- und Abfahrtswe- 
gen des Betriebes einzurichten 
und die Benutzung sicherzustellen;

b) tagesaktuelle Aufzeichnungen 
über alle Personen, die den Tier- 
und Produktionsbereich des Be-
triebes / der Schweinehaltung be-
suchen, zu führen;

c) sicherzustellen, dass der Tier- und 
Produktionsbereich des Betriebes / 
der Schweinehaltung ausschließlich 
mit Schutzkleidung betreten wird. 
Die Schutzkleidung muss unverzüg-
lich nach Verlassen des Stalles oder 
sonstigen Standorten abgelegt, ge-
reinigt und desinfiziert oder, im Falle 
von Einwegschutzkleidung, unver-
züglich nach Gebrauch so beseitigt 
werden, dass eine Seuchenverbrei-
tung vermieden wird und

d) sicherzustellen, dass das 
Schuhwerk vor dem Betreten und 
Verlassen des Betriebs sowie nach 
Verlassen eines Stalles oder sonsti-
gen Standortes gereinigt und des-
infiziert wird;

e) geeignete Mittel zur Bekämpfung 
von Insekten und Nagetieren so-
wie anderen Seuchenvektoren in 
dem Betrieb und um ihn herum 
vorzunehmen.

5. Ganze Körperteile oder Teile von to-
ten gehaltenen oder wildlebenden 
Schweinen aus der Sperrzone dür-
fen nur nach Genehmigung durch 
das Veterinäramt Emmendingen und 
ausschließlich zur Verarbeitung oder 
unschädlichen Beseitigung in Über-
einstimmung mit den Regelungen 
der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 
verbracht werden. Die unschädliche 
Beseitigung hat ausschließlich in der 
ZTN-Süd Warthausen zu erfolgen.

6. Verboten sind folgende Tätigkeiten, 
einschließlich der Verbringung in-
nerhalb der Sperrzone (Schutz- und 
Überwachungszone), die Schweine 
und Erzeugnisse davon sowie sonstige 
Materialien betreffen:
a) Verbringung gehaltener Schweine 

aus Betrieben in der Sperrzone
b) Verbringung gehaltener Schweine 

in Betriebe in der Sperrzone
c) Aufstockung von Wildschweinbe-

ständen
d) Messen, Märkte, Tierschauen und 

andere Zusammenführungen von 
gehaltenen Schweinen, einschließ-
lich Abholung und Verteilung die-
ser Arten
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gereinigt und desinfiziert werden, 
wobei eine angemessene Dokumen-
tation zu erfolgen hat.

11. Probennahmen in schweinehaltenden 
Betrieben in der Sperrzone, die ande-
ren Zwecken dienen, als das Auftreten 
der ASP auszuschließen oder zu be-
stätigen, bedürfen der Genehmigung 
durch das Veterinäramt Emmendingen

 
lV. 

Anordnung der sofortigen Vollziehung 
Die sofortige Vollziehung der Ziffern l., ll. so-
wie lll. Nr. 1., Nr. 2. und Nr. 4. – 11. wird ange- 
ordnet. 
 

V. 
Öffentliche Bekanntmachung 

Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach 
der öffentlichen Bekanntmachung, somit 
am 27.05.2022, als bekanntgegeben. 
 
Die Allgemeinverfügung und ihre Begrün-
dung kann während der Dienstzeiten im 
Landratsamt Emmendingen nach Voranmel-
dung im Dienstgebäude des Landratsamtes 
Emmendingen, Veterinäramt, Adolf-Sexau-
er-Straße 3/1, 79312 Emmendingen einge-
sehen werden. 
Ebenso ist die Allgemeinverfügung auf der 
Internetseite des Landratsamtes Emmen-
dingen unter https://www.landkreis-em-
mendingen.de/aktuelles/allgemeinverfue-
gungen abrufbar. 

Begründung 
 
A. Sachverhalt
Am 25.05.2022 wurde durch das Veteri-
näramt Emmendingen der Ausbruch der 
Afrikanischen Schweinepest (ASP) bei 
Hausschweinen / gehaltenen Schweinen 
in Forchheim amtlich festgestellt. Der Aus-
bruch der ASP bei gehaltenen Schweinen 
ist mit dieser Allgemeinverfügung öffent-
lich bekannt gegeben. Die Schweine des 
Ausbruchsbestandes wurden getötet, epi-
demiologische Nachforschungen werden 
durchgeführt. 
Gemäß der VO (EU) 2016/429 i. V. m. DER 
2020/687/EU und der SP-VO wurden eine 
Schutzzone (Mindestradius: 3 km) und eine 
Überwachungszone (Mindestradius: 10 km) 
(Sperrzonen) um den Ausbruchsbetrieb ein-
gerichtet. 
Die ASP ist eine anzeige- und bekämp-
fungspflichtige Tierseuche (Kategorie A), 
die ausschließlich Schweine (Hausschwei-
ne, Wildschweine) befällt und für infizierte 
Haus- und Wildschweine regelmäßig töd-
lich endet. Es gibt keine Möglichkeit, die 
Schweine durch eine vorbeugende Impfung 
zu schützen, Heilung und Heilungsversuche 
sind nicht möglich und von Rechts wegen 
verboten. Die ASP ist nicht zwischen Tier 
und Mensch übertragbar (keine Zoonose), 
und daher für den Menschen ungefährlich. 
Seit September 2020 breitet sich die ASP 
insbesondere im Wildschweinbestand in 
Deutschland aus, bei gehaltenen Schwei-
nen wurden von Juli bis November 2021 vier 
Aus- brüche der ASP festgestellt. Es gelten 
strenge Handelsbeschränkungen und wei-
tere Maßnahmen nicht nur für Schweine 

haltende Betriebe in reglementierten Ge-
bieten. 
 
Bricht die ASP bei Hausschweinen aus, be-
deutet dies einen großen Verlust für den 
Betrieb: sämtliche Schweine des infizierten 
Betriebs müssen getötet und sicher entsorgt 
werden, ebenso sämtliche vom Schwein 
stammende Erzeugnisse. Zusätzlich treten 
weitere, die Sperrzone betreffende lang-
wierige Handelsbeschränkungen für Haus-
schweine und von Hausschweinen stam-
mende Erzeugnisse in Kraft, die zu enormen 
wirtschaftlichen Verlusten für die gesamte 
Region führen. 
In den afrikanischen Ursprungsländern der 
ASP übertragen Lederzecken das ASP-Virus 
(ASPV). Diese spielen in Mitteleuropa keine 
Rolle. In Europa erfolgt eine Übertragung 
vorallem durch direkten Kontakt mit infizier-
ten Tieren (Sekrete, Blut, Sperma), aber auch 
die orale Aufnahme von erregerhaltigen 
Speiseabfällen oder Schweinefleischerzeug-
nissen bzw. -zubereitungen sowie andere 
indirekte Übertragungswege (Fahrzeuge, 
Ausrüstungsgegenstände einschl. Jagd-
ausrüstung, landwirtschaftlich genutzte 
Geräte/ Maschinen, Kleidung, die mit dem 
ASPV kontaminiert sind) sind möglich. Der 
Kontakt mit Blut ist der wahrscheinlichste 
und effizienteste Übertragungsweg, eine 
orale Infektion gilt aktuell – unter Versuchs-
bedingungen – für gehaltene Schweine als 
nicht sehr wahrscheinlich, ist jedoch mög-
lich. Das Virus der ASP ist sehr widerstands-
fähig (Tenazität): Temperaturen bis 50°C 
und pH-Werte im Bereich 3,9 bis 11,5 haben 
kaum Einfluss auf seine Stabilität oder seine 
Fähigkeit eine Infektion hervorzurufen. 
Nach einer Infektion entwickeln die Schwei-
ne in der Regel innert 7 bis 10 Tagen (Inkuba-
tionszeit) sehr schwere, aber unspezifische 
Allgemeinsymptome: hohes Fieber, Abge-
schlagenheit bis hin zur Apathie, Verferkeln, 
Fressunlust, Durchfall (z.T. blutig) und Erbre-
chen, Einblutungen an den Ohren und Glied- 
maßen (landkartenartige Rötungen; Pete-
chien). Die Erkrankung verläuft fast immer 
tödlich, über 90 % der Infektionen mit ASPV 
enden tödlich. In betroffenen Hausschwei-
nebeständen kann sich eine Infektion mit 
dem ASPV zunächst in einzelnen Abteilen 
oder Buchten ausbreiten, wobei sich auch 
nur einzelne Schweine einer Bucht mit dem 
ASPV angesteckt haben können. 
Ist die ASP in einem Hausschweinebestand 
ausgebrochen, muss für die gesamte Regi-
on, ggf. auch das ganze Land, aufgrund von 
Handelsbeschränkungen mit massiven und 
anhaltenden wirtschaftlichen Einbußen ge-
rechnet werden. Nur durch sofort eingelei-
tete Maßnahmen kann es gelingen, die Aus-
breitung der Afrikanischen Schweinepest 
einzudämmen und das Schadensausmaß zu 
begrenzen. 
 
B. Rechtliche Begründung
Das Veterinäramt Emmendingen ist gemäß 
§§ 2 und 4 des Gesetzes zur Ausführung 
des Tiergesundheitsgesetzes Baden-Würt-
temberg (TierGesAG BW) die sachlich und 
örtlich zuständige Behörde. Mit dieser All-
gemeinverfügung werden folgende Verord-
nungen und Gesetze umgesetzt:

•	 AHL – Animal Health Law VO (EU) 
2016/429, Amtsblatt der Europäischen 
Union, L 84, 31. März 2016

•	 Delegierte Verordnung - DER (EU) 
2020/687, Amtsblatt der Europäischen 
Union, L 174, 3. Juni 2020

•	 Delegierte Verordnung - DER (EU) 
2020/689 Amtsblatt der Europäischen 
Union, L 174, 3. Juni 2020 

•	 Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. 
November 2018 (BGBl. I S. 1938), zuletzt 
durch Artikel 104 des Gesetzes vom 10. 
August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert

•	 Verordnung zum Schutz gegen die 
Schweinepest und die Afrikanische 
Schweinepest (SP-VO), in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 8. Juli 2020 (BGBl. 
I S. 1605), zuletzt geändert durch Artikel 
1 der Verordnung vom 6. November 2020 
(BAnz AT 09.11.2020 V1)

 
Nach amtlicher Feststellung des Ausbruchs 
der ASP (Art. 9 DER 2020/689/EU i. V. m. § 1 
Abs. 1 Nr. 3 SP-VO und § 5 Abs. 1 TierGesG) 
hat die zuständige Behörde gemäß Art. 60 
lit. b und Art. 64 VO 2016/429/EU i. V. m. 
Art. 21 DER 2020/687/EU unverzüglich eine 
Sperrzone um den Seuchenbetrieb fest-
zulegen. Die Sperrzone besteht aus einer 
Schutzzone mit einem Mindestradius von 
3 km und einer Überwachungszone mit ei-
nem Mindestradius von 10 km. 
 
Zu Ziffer l. 
Nach § 5 SP-VO und § 27 a und § 41 Lan-
desverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) 
macht die zuständige Behörde den Aus-
bruch der Afrikanischen Schweinepest bei 
gehaltenen Schweinen öffentlich bekannt. 
Die Veröffentlichung erfolgt ortsüblich und 
zusätzlich im Internet. 
 
Zu Ziffer ll. 
Gemäß Art. 60 lit. b und Art. 64 VO 2016/429/
EU i. V. m. Art. 21 DER 2020/687/EU legt die 
zuständige Behörde nach amtlicher Fest-
stellung des Ausbruchs unverzüglich eine 
Sperrzone um den Seuchenbetrieb fest. Die 
Sperrzone besteht aus einer Schutzzone mit 
einem Mindestradius von 3 km und einer 
Überwachungszone mit einem Mindestradi-
us von 10 km um den Ausbruchsbetrieb als 
Mittelpunkt. Der Ausbruch der ASP wurde 
am 25.05.2022 in einem Betrieb in Forch-
heim durch das Veterinäramt Emmendingen 
amtlich festgestellt. 
Eine Sperrzone (Schutz- und Überwa-
chungszone) war daher festzulegen. 
Für die Festlegung der Sperrzone (Schutz- 
und Überwachungszone) wurden die bis-
herigen Erkenntnisse zur möglichen Wei-
terverbreitung des ASPV (epidemiologische 
Untersuchungen), Handelsstrukturen und 
die örtlichen Haltungen empfänglicher Tier-
arten, das Vorhandensein von Schlachtstät-
ten und Verarbeitungsbetrieben für Material 
der Kategorie 1 oder 2, natürliche Grenzen 
sowie Überwachungsmöglichkeiten berück-
sichtigt. 
Die Schutzzone erstreckt sich auf die Ge-
meinden Endingen, Forchheim, Kenzingen, 
Riegel, Weisweil und Wyhl entsprechend 
dem Kartenausschnitt in rot markiert. 
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Die Überwachungszone erstreckt sich im 
Landkreis Emmendingen auf die Gemein-
den Bahlingen, Emmendingen, Endingen, 
Herbolzheim, Kenzingen, Malterdingen, 
Rheinhau- sen, Riegel, Sasbach, Teningen, 
Weisweil, und Wyhl entsprechend dem Kar-
tenausschnitt in blau markiert. 
Die Festlegung der Sperrzone (Schutz- und 
Überwachungszone) in der genannten Grö-
ße ist verhältnismäßig. Sie ist insbesondere 
geeignet, angemessen und erforderlich, um 
eine mögliche Weiterverbreitung des Erre-
gers in andere Schweinehaltungen wirksam 
zu verhin- dern und eine möglicherweise 
schon stattgefundene Weiterverbreitung zu 
entdecken. 
 
Zu Ziffer lll. 
Ermächtigungsgrundlage für die Anordnun-
gen in Ziffer Ill. ist Art. 22 und 24 bis 27 und 
Art. 40 bis 42 der DER 2020/687/EU i. V. m. §§ 
11 und 11 a SP-VO. 
Danach erstellt die zuständige Behörde u. 
a. unverzüglich ein Verzeichnis der in der 
Sperrzone liegenden Betriebe und der An-
zahl der darin gehaltenen Schweine. Hier-
für haben Personen, die Schweine in der 
Sperrzone halten (Schweinehaltende) der 
zuständigen Behörde unverzüglich die An-
zahl der aktuell gehaltenen Schweine unter 
Angabe der Nutzungsart und des genauen 
Standortes, sowie täglich die Anzahl ver-
endeter/erkrankter – insbesondere fieber-
haft erkrankter Schweine anzuzeigen. Die 
zuständige Behörde hat anzuordnen, dass 
sämtliche Verbringungen ganzer Körper 
oder von Teilen toter wildlebender und ge-
haltener Schweine aus der Sperrzone für die 
Verarbeitung oder Beseitigung im Einklang 
mit der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 er-
folgen, der Transport von Tieren und Erzeug-
nissen durch die Sperrzone nur unter den im 
Tenor genannten besonderen Bedingungen 
erfolgen darf – hier sind auch die Anforde-
rungen an die Beschaffenheit der Transport-
mittel, ihre Reinigung und Desinfektion und 
deren Dokumentation, näher benannt. Eine 
Genehmigungspflicht für andere, nicht der 
ASP-Diagnostik dienende Probenahmen bei 
gehaltenen Schweinen ist anzuordnen. 
Ebenso ist durch die zuständige Behörde an-
zuordnen: Absonderung gehaltener Schwei-
ne von allen anderen Tierarten (wildlebende 
und gehaltene), zusätzliche Überwachungs-
maßnahmen zur Feststellung der möglichen 
Ausbreitung der ASP, Anwendung von Des-
infektionsmitteln an den Zu- und Abfahrts-
wegen des Betriebes, Umsetzen geeigneter 
Biosicherheitsmaßnahmen für Personen 
und Transportmittel (z.B. Schutzkleidung – 
Einweg/ Mehrweg), Führen einer Besucher-
liste (Personen mit Zugang zur Schweine-
haltung), Beseitigungspflicht für Tierkörper 
und Teile von Tierkörpern in Entsprechung 
Art. 22 Absatz 3 DER 2020/687/EU. 
Betriebe mit gehaltenen Schweinen sind in 
der Schutzzone alle mindestens einmal und 
in der Überwachungszone ist eine Stichpro-
be der Betrieb amtstierärztlich zu kontrollie-
ren. 
Hierbei wird eine klinische Untersuchung 
der Schweine durchgeführt, die Kenn-
zeichnung nach Viehverkehrsverordnung, 
gesundheitliche Aufzeichnungen, das Be-

stands- und Besucherregister überprüft, 
ggf. auch eine Probennahme und anschlie-
ßende Laboruntersuchung durchgeführt. 
Außerdem werden überprüft: weitere mit 
der Tierhaltung assoziierte Dokumente, die 
Umsetzung der Biosicherheitsmaßnahmen. 
Die Ermächtigungsgrundlage für die in Ziffer 
Ill. angeordnete Pflicht der Tierhalter:innen, 
den von der zuständigen Behörde beauf-
tragten Personen den Zutritt zu den Betrie-
ben und Transportmitteln zu gestatten, ist  
§ 24 Absätze 5 und 6 TierGesG. Hiernach sind 
die von der zuständigen Behörde beauftrag-
ten Personen im Rahmen ihres Auftrages 
und während der Geschäfts- und Betriebs-
zeiten befugt, Grundstücke, Wirtschaftsge-
bäude, Geschäfts-, Betriebs- und Lagerräu-
me sowie Transportmittel zu betreten, dort 
Untersuchungen von Tieren und Bekämp-
fungsmaßnahmen durchzuführen, Besich-
tigungen vorzunehmen und geschäftliche 
Unterlagen einzusehen, zu prüfen und ggf. 
Vervielfältigungen zu erstellen. 
Ggf. und auf Anforderung sind diesen Per-
sonen lebende oder tote Tiere, Teile von Tie-
ren oder Erzeugnissen zur Untersuchung zu 
überlassen. 
Die Ermächtigungsgrundlage für die in 
den Ziffern lll. angeordnete Duldungs- und 
Unter- stützungspflicht der Tierhalter:in 
gegenüber den Maßnahmen und den von 
der zuständigen Behörde mit der Durch-
führung der Bekämpfungsmaßnahmen be-
auftragten Personen ist Art. 15 Absatz 2 VO 
2017/625/EU i. V m. § 24 Absatz 9 TierGesG. 
Hiernach hat die verfügungsberechtigte 
Person oder Besitzer:in die Maßnahmen zu 
dulden, die mit diesen Maß- nahmen beauf-
tragten Personen zu unterstützen und die 
geschäftlichen Unterlagen vorzulegen. Im 
Interesse der Öffentlichkeit ist es geboten, 
dass Tierhalter:innen innerhalb der 
 
Sperrzone der zuständigen Behörde sofort 
das Betreten Ihres Betriebes gestatten, die 
Un- tersuchungen an ihren Tieren dulden, 
die beauftragten Personen unterstützen, 
das Bestandsregister auf Verlangen vorle-
gen. 
 
Zu Ziffer lV. 
Die sofortige Vollziehung der Ziffern l., ll. so-
wie lll. Nr. 1., Nr. 2. und Nr. 4. – 11. wird nach 
§ 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsord-
nung (VwGO) im überwiegenden öffentli-
chen Interesse angeordnet. 
Zur Eindämmung der Ausbreitung und Wei-
terverschleppung der ASP ist es im Interes-
se der Öffentlichkeit zwingend notwendig, 
dass die unter Ziffer l., ll. sowie lll. Nr. 1., Nr. 2. 
und Nr. 4. – 11. angeordneten Maßnahmen 
sofort vollzogen werden. 

Das Interesse der Öffentlichkeit an einer 
schnellstmöglichen Tilgung des Seuchen-
herdes, als auch die Gefahr der Weiterver-
breitung der Seuche und der damit ver-
bundene wirtschaftliche Schaden und das 
zu erwartende Leid der Tiere sind höher 
einzuschätzen als das persönliche Interesse 
Einzelner an der ungehinderten Ausübung 
ihrer Rechte während der Dauer eines etwa-
igen Rechtsbehelfsverfahrens. 

Zu Ziffer V. 
Eine Allgemeinverfügung kann gemäß  
§ 41 Abs. 3 Satz 2 LVwVfG öffentlich bekannt 
gegeben werden, wenn eine Bekanntgabe 
an die Beteiligten untunlich ist. Nach § 41 
Abs. 4 Satz 4 LVwVfG wird eine Allgemein-
verfügung bei schriftlicher Bekanntgabe 
frühestens am auf die Bekanntmachung fol-
genden Tag wirksam. 
Die unter Nummer I. bis llI. angeordne-
ten Maßnahmen sind nach Ausübung des 
pflichtgemäßen Ermessens und nach Be-
trachtung sämtlicher zur Verfügung stehen-
der Maßnahmen sowie unter Abwägung der 
sich widerstreitenden Interessen getroffen 
worden. 
Die angeordneten Maßnahmen sind ver-
hältnismäßig, da sie erforderlich, geeignet 
und angemessen sind, um eine mögliche 
Weiterverschleppung des ASPV über die be-
schriebenen Übertragungswege verhindern 
oder, sofern schon eine Weiterverschlep-
pung erfolgt ist, unverzüglich erkennen und 
entsprechende Maßnahmen einleiten zu 
können. 
Mildere Maßnahmen sind aufgrund der 
amtlichen Feststellung des Ausbruchs der 
Afrikanischen Schweinepest bei gehalte-
nen Schweinen nicht ersichtlich, und wären 
überdies nicht zielführend. 
Mit diesen Maßnahmen soll die Ausbreitung 
der ASP so eingedämmt werden, dass eine 
mittel- oder unmittelbare Verschleppung 
des Virus bereits zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt vermieden werden kann. Aus die-
sem Grund haben die Interessen Einzelner 
hinter den Interessen der Allgemeinheit an 
der Tierseuchenbekämpfung zurückzuste-
hen. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
wurde bei der Auswahl der Mittel gewahrt. 
 

Vl. 
Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann in-
nerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch beim Landratsamt Emmendin-
gen, Bahnhofstraße 2-4, 79312 Emmendin-
gen erhoben werden. 
 

Vll. 
Hinweise

A. Zuwiderhandlungen gegen diese An-
ordnung können nach § 25 SP-VO i. V. 
m. § 32 Absatz 2 Nr. 4 a und Absatz 3 
TierGesG als Ordnungswidrigkeit mit 
einem Bußgeld von bis zu 30.000 € ge-
ahndet werden. Wir weisen darauf hin, 
dass ein fahrlässiges oder vorsätzliches 
Verbreiten einer Tierseuche den Straf-
tatbestand des § 31 TierGesG erfüllen 
kann.

B. Wird die Umsetzung der Anordnung 
behindert, beispielsweise durch Nicht-
gestatten des Zutritts zum Betrieb oder 
Nichtduldung der Untersuchungen, so 
kann diese durch Verwaltungsvollstre-
ckung vollzogen werden.

C. Die Durchführung und Überwachung 
der unter ll. angeordneten Maßnah-
men erfolgt durch Vertreter / Beauf-
tragte des Veterinäramtes Emmendin-
gen, sowie ggf. durch Polizeikräfte.
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Nach § 41 Abs. 4 S. 1 LVwVfG ist nur der 
verfügende Teil der Allgemeinverfügung 
öffentlich bekannt zu machen. Die Allge-
meinverfügung liegt mit Begründung und 
Rechtsbehelfsbelehrung während der übli-
chen Geschäftszeiten zur Einsicht im Land-
ratsamt Emmendingen im Dienstgebäude 
des Landratsamtes Emmendingen, Veteri-
näramt, Adolf-Sexauer- Straße 3/1, 79312 
Emmendingen aus. 
 
Emmendingen, den 26.05.2022 
 
gez. Dr. Bisang 
Amtstierärztin 
 

Landratsamt
Emmendingen

Aufgrund eines amtlich festgestellten Aus-
bruchs der Afrikanischen Schweinepest in 
einem Hausschweinebestand im Landkreis 
Emmendingen werden gemäß Art. 65 Ab-
satz 1 der Verordnung (EU) 2016/429 in der 
Fassung vom 09. März 2016 in Verbindung 
mit Art. 14 der Verordnung (EU) 2020/687 in 
der Fassung vom 17. Dezember 2019 sowie 
§§ 3 und 3a der Verordnung zum Schutz ge-
gen die Schweinepest und die Afrikanische 
Schweinepest (SP-VO) in der Fassung vom 
08. Juli 2020 erlässt das Landratsamt Em-
mendingen folgende

Allgemeinverfügung

Die Allgemeinverfügung vom 26.05.2022 
wird wie folgt geändert:

I.
Die Sperrzone wird wie folgt geändert:

1. Die Schutzzone (Sperrbezirk) umfas-
sen die Teile der Gemarkungen der Ge-
meinden: Endingen,Forchheim, Ken-
zingen, Malterdingen, Riegel, Weisweil 
und Wyhl

2.  Die Überwachungszone (Beobach-
tungsgebiet) umfassen folgendes, die 
Schutzzone umgebendes Gebiet der 
Gemarkungen der Gemeinden:

 Bahlingen, Emmendingen, Endingen, 
Herbolzheim, Kenzingen, Malterdin-
gen, Rheinhausen, Riegel, Sasbach, 
Teningen, Weisweil, und Wyhl

Aufgrund des Ausbruchs der Afrikanischer 
Schweinepest in einem Hausschweine-
bestand im Landkreis Emmendingen wer-
den ab sofort als Sperrzone eine „Schutz-

zone“ (vormals Sperrbezirk) mit einem 
Mindestradius von 3 km und eine „Über-
wachungszone“ (vormals Beobachtungsge-
biet) mit einem Mindestradius von 10 km 
festgelegt. Die Sperrzonen sind im folgen-
den Kartenausschnitt für die Grenze der 
Schutzzone rot und für die Grenze der Über-
wachungszone blau dargestellt.

II.
Anordnung der sofortigen Vollziehung

Die sofortige Vollziehung der Ziffer I.wird 
angeordnet.

III.
Öffentliche Bekanntmachung

Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach 
der öffentlichen Bekanntmachung, somit 
am 28.05.2022, als bekanntgegeben.

Die Allgemeinverfügung und ihre Begrün-
dung kann während der Dienstzeiten im 
Landratsamt Emmendingen nach Voranmel-

dung im Dienstgebäude des Landratsamtes 
Emmendingen, Veterinäramt, Adolf-Sexau-
er-Straße 3/1, 79312 Emmendingen einge-
sehen werden. 
Ebenso ist die Allgemeinverfügung auf der 
Internetseite des Landratsamtes Emmen-
dingen unter https://www.landkreis-em-
mendingen.de/aktuelles/allgemeinverfue-
gungen abrufbar. 

Vl. 
Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann in-
nerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch beim Landratsamt Emmendin-
gen, Bahnhofstraße 2-4, 79312 Emmendin-
gen erhoben werden. 

Emmendingen, den 27.05.2022

gez. Dr. Bisang 
Amtstierärztin 
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Vll. 

Hinweise 
A. Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung können nach § 25 SP-VO i. V. m. § 32 

Absatz 2 Nr. 4 a und Absatz 3 TierGesG als Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld 
von bis zu 30.000 € geahndet werden. Wir weisen darauf hin, dass ein fahrlässiges o-
der vorsätzliches Verbreiten einer Tierseuche den Straftatbestand des § 31 TierGesG 
erfüllen kann. 
  

B. Wird die Umsetzung der Anordnung behindert, beispielsweise durch Nichtgestatten 
des Zutritts zum Betrieb oder Nichtduldung der Untersuchungen, so kann diese durch 
Verwaltungsvollstreckung vollzogen werden.  

 
C. Die Durchführung und Überwachung der unter ll. angeordneten Maßnahmen erfolgt 

durch Vertreter / Beauftragte des Veterinäramtes Emmendingen, sowie ggf. durch Poli-
zeikräfte. 

 
Nach § 41 Abs. 4 S. 1 LVwVfG ist nur der verfügende Teil der Allgemeinverfügung öffent-
lich bekannt zu machen. Die Allgemeinverfügung liegt mit Begründung und Rechtsbehelfs-
belehrung während der üblichen Geschäftszeiten zur Einsicht im Landratsamt Emmendin-
gen im Dienstgebäude des Landratsamtes Emmendingen, Veterinäramt, Adolf-Sexauer-
Straße 3/1, 79312 Emmendingen aus.  
 
Emmendingen, den 26.05.2022 
 
 
gez. Dr. Bisang  
Amtstierärztin  

signiert
von: Landratsamt Emmendingen
am: 26.05.2022
um: 17:58:53 +02

signiert
von: Landratsamt Emmendingen
am: 26.05.2022
um: 17:58:53 +02

signiert
von: Landratsamt Emmendingen
am: 27.05.2022
um: 16:30:51 +02

signiert
von: Landratsamt Emmendingen
am: 27.05.2022
um: 16:30:51 +02

 
 
 

 
 

Landratsamt  
Emmendingen 

 
 
Aufgrund eines amtlich festgestellten Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest in einem 
Hausschweinebestand im Landkreis Emmendingen erlässt das Landratsamt Emmendin-
gen gemäß Art. 65 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/429 in der Fassung vom 09. März 
2016 in Verbindung mit Art. 14 der Verordnung (EU) 2020/687 in der Fassung vom 17. De-
zember 2019 sowie §§ 3 und 3a der Verordnung zum Schutz gegen die Schweinepest und 
die Afrikanische Schweinepest (SP-VO) in der Fassung vom 08. Juli 2020 folgende 
 
 A l l g e m e i n v e r f ü g u n g  
 

 
l. 

Amtliche Bekanntmachung 
 

Der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) bei gehaltenen Schweinen in Forch-
heim im Landkreis Emmendingen wurde am 25.05.2022 durch das Landratsamt Em-
mendingen amtlich festgestellt und wird hiermit öffentlich bekannt gegeben.  

 
ll. 

Es werden folgende Sperrzonen festgelegt: 
 

Aufgrund des Ausbruchs der Afrikanischer Schweinepest in einem Hausschweinebestand 
im Landkreis Emmendingen werden ab sofort als Sperrzone eine „Schutzzone“ (vormals 
Sperrbezirk) mit einem Mindestradius von 3 km und eine „Überwachungszone“ (vormals 
Beobachtungsgebiet) mit einem Mindestradius von 10 km festgelegt. Die Sperrzonen sind 
im folgenden Kartenausschnitt für die Grenze der Schutzzone rot und für die Grenze der 
Überwachungszone blau dargestellt.  
 
Karte Schutzzone und Überwachungszone des Landkreises Emmendingen 
 
Die Sperrzonen werden an den Hauptzufahrtswegen beschildert mit: 

- Schutzzone „Afrikanische Schweinepest – Schutzzone“  
- Überwachungszone „Afrikanische Schweinepest – Überwachungszone“  

 
1. Die Schutzzone (Sperrbezirk) umfasst Teile der Gemarkungen der Gemeinden:  

Endingen, Forchheim, Kenzingen, Riegel, Weisweil und Wyhl 
 

2. Die Überwachungszone (Beobachtungsgebiet) umfasst folgendes die Schutzzone 
umgebendes Gebiet der Gemarkungen der Gemeinden: 
Bahlingen, Emmendingen, Endingen, Herbolzheim, Kenzingen, Malterdingen, Rhein-
hausen, Riegel, Sasbach, Teningen, Weisweil, und Wyhl  
 

Anlage: Karte Schutzzone und Überwachungszone des Landkreises Ernmendingen zur Be-
kämpfung der Afrikanischen Schweinepest

Impressum:
Herausgeber: Stadt Kenzingen
Verantwortlich für die amtlichen und für die Mitteilungen der Verwaltung und für die Amts- und Sprechtage städt. Einrichtungen:
Matthias Guderjan, Bürgermeister, Tel. 07644/900-100.
Verantwortlich für alle übrigen Bekannt machungen sind ausschließlich die Auftraggeber.
- Redaktionelle Änderungen aus technischen Gründen jedoch vorbehalten
Verantwortlich für den Anzeigenteil/ Druck: Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG, Meßkircher Str. 45, 78333 Stockach, 
Tel.07771/9317-11, Fax 07771/9317-40, E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de, Homepage:www.primo-stockach.de
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Stadtverwaltung / Behörden

Änderung des Redaktions-
schluss Amtsblatt  
für Pfingsten und Fron-
leichnam 2022 
Ausgabe KW 23/2022 Pfingsten 
Redaktionsschluss: 
Freitag, 3. Juni 2022, 12.00 Uhr 
  
Ausgabe KW 24/2022 Fronleichnam 
Redaktionsschluss: 
Freitag, 10. Juni 2022, 12.00 Uhr 

Ortschaftsverwaltung 
Nordweil 

 Vom 03.06.2022 bis zum 18.06.2022 
und vom 25.06.2022 bis zum 03.07.2022 
finden keine Sprechstunden des Orts-
vorstehers statt.   
Die Ortschaftsverwaltung ist geöffnet. 
  
Franz Pfeffer, Ortsvorsteher 

Gebäude-Energieberatung durch Fachberater Landkreis 
Emmendingen  
Planen Sie demnächst Energieeinsparungen in Ihrem Haus zu realisieren? Das 
Landratsamt Emmendingen bietet in Kooperation mit der Stadt Kenzingen eine 
regelmäßige Gebäude-Energieberatung für Hausbesitzer, Wohnungseigentümer-
gemeinschaften und Hausverwaltungen an. Eine Energieberatung stellt immer der 
erste Schritt für ein Modernisierungsvorhaben dar, egal ob bei einer anstehenden 
Heizungsmodernisierung, im Rahmen von sogenannten Ohnehin-Sanierungsmaß-
nahmen an Bauteilen der Gebäudehülle (z.B. Fenstertausch, Fassaden- oder Dachre-
novierung) oder bei geplanten Umbauten oder Erweiterungen. 

Das Ziel des neuen Serviceangebotes ist es, die Hausbesitzer während einer einstün-
digen Einstiegsberatung über gesetzliche Anforderungen, Unterstützungsangebote 
und Fördermittelprogramme zu informieren. Im Dialog wird gemeinsam die weitere 
Vorgehensweise bezogen auf das jeweilige Sanierungsvorhaben entwickelt, so dass 
der Beratungsempfänger beim Abschluss der Einstiegsberatung die nächsten Schrit-
te und mögliche Ansprechpartner kennt. 

Die nächste Energieberatungs - Sprechstunde findet am Donnerstag, den 09. Juni 
2022 zwischen 13-15.30 Uhr statt. Es stehen zwei Zeitfenster zur Verfügung: 13 Uhr 
und 14.15 Uhr. Die Beratung findet im Rathaus im Fraktionszimmer statt. Die Termin-
buchung erfolgt über die Webseite 
https://eveeno.com/wfg-landkreis-emmendingen 
(oder ggf. telefonisch unter 07641-451-1131). 

Veranstaltungen und 
 Treffpunkte von, für und  
mit Senioren 
Kontakt: A.Isele-Mayer Tel.913343 
Internet: 
www.seniorennetzwerk50plus.de
E-Mail: 
mail@seniorennetzwerk50plus.de 
 
Eine erfreuliche Nachricht ! Das Senioren-
netzwerk50plus erweitert wieder sein Pro-
gramm. 
 
Wir spielen wieder Boule 
Wann ? Montags von 17:00 bis 18:30 Uhr 
Wo ? Boule – Bahn im Alten Grün 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Über 
rege Beteiligung freut sich Herr Roser. 
Informationen: Johann-Georg Roser Tel.: 
07644/1601 
 
Fitgym50plus 
Seit Dienstag, den 22.03.2022, bietet Frau 
Christa Berger einen Fit im Alter Kurs über 10 
Stunden an : Dienstags von 10:00 bis 11:00 
Uhr im Katholischen Gemeindehaus St.Lau-
rentius, Kirchplatz 16 
Er beinhaltet Übungen zur Sturzprophyla-
xe, Dehnung und Kräftigung aller Muskel-

gruppen, auch spezielle Übungen für den 
Beckenboden. Wir Üben im Stehen, Gehen 
und Sitzen (keine Bodenübungen ). Lockere 
Kleidung und leichte Sportschuhe genügen. 
Die Kosten betragen € 40 
Anmeldung und weitere Informationen bei 
der Kursleiterin Christa Berger unter Tel.: 
07643/9362736 
 
 Qi – Gong Kurs 
Seit Donnerstag, den 24.03.2022, bietet Frau 
Christa Berger einen Kurs über 10 Stunden 
an: Donnerstags von 10:00 bis 11:00 Uhr im 
Katholischen Gemeindehaus St. Laurentius, 
Kirchplatz 16 
Die Kosten betragen € 40 
Qi Gong bedeutet Arbeit/Übung mit der Le-
bensenergie. Es beinhaltet Atemübungen, 
Übungen zur Dehnung, zur Aufnahme von 
frischem, kraftvollen Qi und zur stillen Me-
ditation.Dabei verwenden wir innere Bilder, 
um das Qi durch die Leitbahnen und den 
gesamten Körper zu lenken. Qi Gong kann 
bei regelmäßigem Üben helfen, gesünder,-
gelassener zu werden und bis ins hohe Alter 
körperlich beweglich, gelenkig und geistig 
fit zu bleiben. 

Info. und Anmeldung: Kursleiterin Frau 
Christa Berger Tel. 07643/9362736 

 
Spielen und Kommunizieren 
Immer Montags um 14:30 Uhr in der alten 
Grundschule im ehemaligen Physik- und 
Chemieraum. 
Spielen mobilisiert das Gedächtnis, und die 
Unterhaltung kommt nicht zu kurz. Eine net-
te Runde freut sich auf Sie. 
Info.: Manfred Disch, Tel.07644/9265536 
 
Skat-Runde: nächster Termin 21. Juni 
2022 ( bedingt durch die Pfingstferien ) 
Wir treffen uns alle 14 Tage um 15:00 Uhr in 
der alten Grundschule im ehemaligen Phy-
sik- und Chemieraum. 
Wer Freude am Skatspielen hat, ist hierzu 
herzlich eingeladen. 
Ansprechpartner ist Eckhard Wett Tel. Nr.: 
07644/1327 
 
In eigener Sache: 
Nach dem Ausscheiden unseres langjähri-
gen Kassenwartes, suchen wir eine Ersatz-
person für dieses Amt. Es wäre hilfreich, 
wenn sich eine Person angesprochen fühlte, 
diese Aufgabe zu übernehmen. 
Bitte helfen Sie uns und melden sich bei Frau 
Isele-Mayer Tel.Nr.: 07644/913343 
 
Für Interessierte sind wir im Internet zu fin-
den unter: www.seniorennetzwerk50plus.de 
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Ab dem 30. Mai keine Masken-
pflicht mehr im Landratsamt 
Emmendingen 
Das Landratsamt Emmendingen weist da-
rauf hin, dass die zum Schutz vor dem Co-
vid-19-Virus bisher durch das Hausrecht ver-
fügte Beibehaltung der Maskenpflicht beim 
Betreten seiner Räumlichkeiten ab Montag, 
30. Mai 2022 aufgehoben wird. Das Tragen 
einer Maske wird aber dennoch weiterhin 
zum Schutz vor dem Covid-19-Virus emp-
fohlen. Es wird zudem darum gebeten, bei 
Gesprächen weiterhin einen Mindestab-
stand von 1,50 Meter zu seinem Gegenüber 
einzuhalten. 
 
 

Kastelburg: Kostenfreie  
Burgenführung mit  
Dr. Andreas Haasis-Berner 
Unter der Rubrik „Burgen im Landkreis“ or-
ganisiert das Kreisarchiv des Landratsamts 
Emmendingen im Juni eine Burgenführung 
zur über Waldkirch thronenden Kastelburg. 
Am Samstag, 11. Juni 2022 wird von 14 bis 
ca. 15:30 Uhr die Führung mit Dr. Andreas 
Haasis-Berner angeboten (Landesamt für 
Denkmalpflege, Dienstsitz Freiburg). Die 
Veranstaltung ist kostenfrei, nur eine be-
grenzte Teilnehmerzahl ist möglich, die An-
fahrt erfolgt privat. Um eine verbindliche 

Anmeldung wird bis zum 8. Juni 2022 unter 
archiv@landkreis-emmendingen.de gebe-
ten. Dr. Andreas Haasis-Berner hat in Frei-
burg Vor- und Frühgeschichte, Provinzialrö-
mische Archäologie, Mittelalterarchäologie 
und Mittelalterliche Geschichte studiert. Er 
ist seit 2006 am Landesamt für Denkmal-
pflege (Dienstsitz Freiburg) als Inventarisa-
tor und Gebietsreferent tätig. 
 
 

Das Kreis-Schnelltest- 
Zentrum in Waldkirch schließt 
zum Ende des Monats 
Ab dem 1. Juni 2022 ist das Kreis-Schnell-
testzentrum in Waldkirch in der neuen Kan-
tine der SICK AG geschlossen. Betrieben 
wurde das Testzentrum in den vergangenen 
14 Monaten im Auftrag des Landkreises Em-
mendingen vom Deutschen Roten Kreuz. Im 
Landkreis Emmendingen bieten weiterhin 
über 80 private Anbieter kostenlose Coro-
na-Schnelltests an. Eine Liste aller mit vom 
Gesundheitsamt ausgestatteten Einzelbe-
auftragung ist auf der Homepage des Land-
ratsamts unter https://www.landkreis-em-
mendingen.de/aktuelles/coronavirus/
berechtigte-schnelltest-anbieter zu finden. 
Auch verschiedene Arztpraxen und Kliniken 
bieten weiterhin Antigen-Schnelltests an. 

 

An Pfingsten laden sechs  
Gärten zum Besuch ein 
Beim „Tag der offenen Gartentür“ können 
an Pfingsten sechs Gärten besucht werden, 
darunter auch wieder zwei Gärten im Elsass. 
Am Pfingstsonntag, 5. Juni laden Anny und 
Helmut Hohenstein in Herbolzheim-Tut-
schfelden (oberhalb des Golfplatzes) von 
13 bis 19 Uhr in ihren Garten ein. Unter 
dem Motto „Mehr Natur im Garten“ liegt 
der Schwerpunkt neben seltenen Stauden 
und Gehölzen auf Wildstauden, die vielen 
Wildbienen ein hohes Nektar- und Pollen-
angebot bieten. Im Garten steht deshalb 
auch ein Wildbienenhaus. Erstmal öffnet am 
Pfingstsonntag Daniela Nill, Butzentalstraße 
8b, in Herbolzheim-Broggingen (Butzental-
straße 8b) von 13 bis 19 Uhr ihren Garten. Es 
ist ein Hausgarten mit Pavillon, Gartenhaus, 
Nostalgie-Strauch- und –kletterrosen sowie 
Stauden und kleineren Wasserelementen. 
Am Pfingstmontag, 6. Juni sind jeweils von 
9 bis 18 Uhr nochmals zwei Gärten in Oh-
neheim im Elsass geöffnet. Jacqueline und 
René Schunck (26 rue de l’église) betreiben 
einen großen Garten mit Hortensien, Fun-
kien und farblich abgestimmten Stauden. 
Martine und René Sittler (11 rue marckols-
heim) stellen ihren ländlichen Hausgarten 
mit seltenen Gehölzen und vielfältigen Stau-
den und einem Nutzgarten vor. 
Am Pfingstmontag ist auch der Garten von 
Antje und Günther Stehlin in Rheinhau-
sen-Oberhausen (Neuweg 37) von 11 bis 
17 Uhr geöffnet. Es ist ein großer ländlicher 
Hausgarten mit vielen umpflanzten Sitzplät-
zen, einem kleinen Teich mit Bachlauf und 
verschiedenen Wasserspielen sowie über 70 
verschiedene Rosen und Nostalgierosen. 

Ebenfalls am Pfingstmontag öffnen Martina 
und Hans Brandt in Edingen-Königschaff-
hausen (Weiherweg 10) von 16 bis 20 Uhr ih-
ren kleinen Hausgarten. Er ist mit einzelnen 
Beeten gestaltet mit einer Vorliebe für Cle-
matis und Rosen (auch Hochstämmchen), 
begleitet von unterschiedlichsten Stauden. 
Hinweise zur Anfahrt und weitere Details 
sowie alle Termine 2022 gibt’s im Internet 
unter www.landkreis-emmendingen.de und 
im Flyer (erhältlich im Rathaus und an der 
Infotheke des Landratsamtes). 
 

EMIL packt an – Aktionstag 
Soziales Engagement 
Soziales Engagement ist uns an der 
Emil-Dörle-Schule eine Herzensangelegen-
heit.
Deshalb packen am Freitag, 8. Juli 2022, die 
Schüler*innen unserer vier 7. Klassen mit an. 
Sie stellen an diesem Tag ihre Arbeitskraft 
zur Verfügung und suchen für mindestens 
vier Stunden einen oder mehrere Arbeits-
aufträge. Dafür erhalten sie eine Entloh-
nung und diese spenden sie für einen guten 
Zweck. Als Spendenziel haben die Klassen 
für dieses Jahr die „INITIATIVE für unsere Kin-
der- und Jugendkliniken Freiburg e.V.“ aus-
gewählt.
Auch Sie können diese Aktion unterstüt-
zen! Melden Sie sich bis Freitag, 1. Juli 2022, 
wenn Sie Aufträge für unsere Schüler*innen 
haben.
Mail: OelschlaegerMe@eds-herbolzheim.de
Telefon: 07643/9155-10
Fax: 07643/9155-45
Da es sich hier um eine schulische Veranstal-
tung handelt, sind die Jugendlichen über 
die Schule unfallversichert.
Möglich sind Arbeiten im Haushalt und Gar-
ten, Verpackungstätigkeiten, Mithilfe beim 
Verkauf, Kinderbetreuung, Kopiertätigkei-
ten und vieles mehr. Für größere Aufgaben 
können wir Ihnen gerne auch eine Gruppe 
von mehreren Schüler*innen schicken. Wir 
freuen uns auf einen gelingenden Akti-
onstag, große Einsatzbereitschaft unserer 
Schüler*innen und viele zahlungswillige 
Auftragsgeber*innen. 
 

Arbeiten Sie gerne mit Kindern im Al-
ter von 3 – 6 Jahren, planen Aktivitäten 
und fördern sie in ihren individuellen 
Bedürfnissen? Dann kommen Sie in un-
ser pädagogisches Team. 
Wir suchen zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt für unseren städtischen 
Kindergarten im Ortsteil Wagen-
stadt eine 

Erzieherin (m/w/d) 
in Teilzeit mit  

28 Stunden wöchentlich 

Das ausführliche Stellenangebot finden 
Sie unter www.stadt-herbolzheim.de 
(Verwaltung & Bürgerservice/Stellen-
angebote). Haben wir Ihr Interesse 
geweckt? Dann senden Sie Ihre aus-
sagekräftige Bewerbung bitte bis zum 
22.06.2022 an: Stadt Herbolzheim – 
Personalamt -, Hauptstr. 26, 
79336 Herbolzheim oder per E-Mail an 
personalamt@stadt-herbolzheim.de. 

 
 
 

 
 
 
 
Unser Reinigungsteam braucht Ihre Unterstützung. Für die städtischen Schulen suchen wir 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 
 

Reinigungskraft (m/w/d) 
in Teilzeit mit 10 Stunden wöchentlich 

 
Zu Ihren Aufgaben gehören alle anfallenden Reinigungsarbeiten im Innenbereich, die 
jährliche Grundreinigung, sowie die Übernahme von Vertretungen. Wir bieten Ihnen ein 
unbefristetes Arbeitsverhältnis und Vergütung und soziale Leistungen nach dem Tarifvertrag 
für den öffentlichen Dienst. 
Nähere Informationen erhalten Sie gerne im Personalamt der Stadt 
Herbolzheim unter 07643 9177530 oder 9177531. Haben wir Ihr Interesse 
geweckt? Dann senden Sie Ihre Bewerbung an: Stadt Herbolzheim – 
Personalamt -, Hauptstr. 26, 79336 Herbolzheim oder per E-Mail an 
personalamt@stadt-herbolzheim.de 
 
 

 

IST IHRE HAUSNUMMER 
GUT ERKENNBAR?

Im Notfall 
kann diese 
entscheidend 
für rasche Hilfe 
durch den Arzt 
oder den  
Rettungsdienst 
sein!



10 | FREITAG, 03. JUNI 2022    Mitteilungsblatt der Stadt KENZINGEN

Angebote der VHS Nördlicher Breisgau: 
Tanzmäuschen: Eltern-Kind-Kurs für Kin-
der 3 - 5 Jahre (32462) 
Herbolzheim, Gesundheitszentrum, 
Bismarkstr. 19, Saal, 2. OG, 6x montags, 
15:15-16 Uhr, Beginn: 20.06.22 
 
Outlook 2016: Grundlagenkurs (51210) 
Emmendingen, VHS-Haus, Am Gaswerk 3, 
EDV-Raum 008/UG, 3x dienstags, 
18-20:15 Uhr, Beginn: 21.06.22 
 
Fersenschmerz: 
Was hilft wirklich (30012O) 
Kostenloser Vortrag in Emmendingen, Mu-
sikschule, Am Gaswerk 5, Vorspielraum 
(102), Di., 21.06.22, 19-21 Uhr 
 
Vorweggenommene Erbfolge und die
 Absicherung des Übergebers (15015O) 
Emmendingen, VHS-Haus, Am Gaswerk 3, 
Raum 205/VHS-OG, Mi., 22.06.22, 
19-21:15 Uhr 
 
Telephoning in English (A2/B1) für den 
Beruf (42480) 
Emmendingen, VHS-Schulungszentrum, 
Schwarzwaldstr. 3, Raum 6, 5x donnerstags, 
18-19:30 Uhr, Beginn: 23.06.22 
 
Smart Surfer: Sicher online im Alter 
(50500) 
Emmendingen, VHS-Haus, Am Gaswerk 3, 
EDV-Raum 008/UG, 5x freitags, 8-10:15 Uhr, 
Beginn: 24.06.22 
 
Rhetorik und Gesprächsführung (10041) 
Emmendingen, Musikschule, Am Gaswerk 5, 
Raum 204/MS, Sa., 25.06.22, 9-16 Uhr 
 
Neuland Schreibwerkstatt: Lebenserin-
nerung und Kindheit schreiben (22064) 
Emmendingen, VHS-Schulungszentrum, 
Schwarzwaldstr. 3, Raum 2 (im Innenhof), 
Sa., 25.06.22, 10-16 Uhr 
 
Kinder-Yoga für Kinder 5 - 7 Jahre (31109) 
Herbolzheim, Kita am Fliederweg, Flieder-
weg 20, Turnraum - Erdgeschoss, 5x sams-
tags, 11:15-12:15 Uhr, Beginn: 25.06.22 
 
Besuch der Synagoge in Emmendingen 
(19003) 
Emmendingen, Treffpunkt: vor der Stadtbib-
liothek, Landvogtei 8, So., 26.06.22, 16-18:15 
Uhr 
 
Meditation: Einfach hinsetzen - loslassen 
– wohlfühlen (31029) 
Herbolzheim, Gesundheitszentrum, 
Bismarkstr. 19, Saal, 2. OG, 4x samstags, 
10:15-11:45 Uhr, Beginn: 02.07.22 
 
Das kleine 1x1 der Babypflege (30603) 
Herbolzheim, Kita am Fliederweg, Flieder-
weg 20, Turnraum - Erdgeschoss, 
Fr., 08.07.22, 18-20:15 Uhr 
 

Jugendpflege Kenzingen
Ferienspaß auf dem Höfle 
vom 22.08. bis 26.08. 
Ein paar Plätze sind noch frei! 
 
40. Kenzinger Ferienspiele „Aktiv da-
heim in Kenzingen“ 28.07. – 19.08. 
Ab sofort freuen wir uns über Angebote 
für Kinder und Jugendliche von Ihrem 
Verein oder Ihrer Organisation in diesem 
Zeitraum. Bitte Kontakt mit Herrn Meyb-
runn aufnehmen. 
 
Info: 
In den Pfingstferien gibt es am Mittwoch 
15.06. und Freitag 17.06. Möglichkeiten 
sich im Juze oder auf dem Schulhof zu 
treffen. Da wir durch Urlaub wenig Perso-
nal haben, schaut auf die Info in den Sozi-
alen Medien (Instagram, Facebook). 
 
Projekte: 
In Planung: Juze-Team 2022 
Wenn Ihr zwischen 15 und 20 Jahren seid 
und interessiert mit uns zusammen ein 
Angebot von Jugendlichen für Jugendli-
che auf die Beine zu stellen, dann meldet 
Euch. Es soll im nächsten Jahr Öffnungs-
zeiten im Juze geben, die von Jugend-
lichen angeboten werden. Anfangs ge-
meinsam mit der Jugendpflege, später 
eventuell mehr in Selbstverantwortung 
und Selbstverwaltung. 
Neu: jeden Mittwoch ist das „Alte Juze“ 
von 20:00 bis 22:00 Uhr für Jugendliche 
ab 15 Jahren geöffnet. Hier könnt Ihr ein-
fach mal vorbei kommen! 
 
Musikwerkstatt: 
Bandprojekt (ca. 8-12 Jahre) 
Wenn Ihr ein Instrument schon ein biss-
chen beherrscht und einfach mal schau-
en wollt, wie es ist, mit anderen Musik zu 
machen, dann meldet Euch. 
Sonst noch in der Musikwerkstatt: 
Wenn Ihr Interesse an Musik machen in ei-
ner Band, Recording (Aufnehmen von Ge-
sang oder einer ganzen Band) oder Büh-
nentechnik (wie baue ich die Instrumente 
mit Mischpult und Lautsprecher für einen 
Auftritt auf?) habt, dann meldet Euch und 
wir machen ein individuelles Projekt mit 
Euch. Unterstützung bekommt Ihr auch 
hier durch den Musiker und Musiklehrer 
Nils-Patrick Püttmann. 
Weiterhin könnt Ihr gerne die Instrumen-
te in der Musikwerkstatt ausprobieren. 
Kommt einfach zu den Öffnungszeiten 
des Juze vorbei oder macht einen Termin 
mit uns aus. 

Jugendbeteiligung 
Aktuell gibt es, als Folge des Jugendfo-
rums „Expertengruppen“ von Jugendli-
chen zu den Themen „Weiterentwicklung 
Skaterplatz“ und „Wunsch Soccerplatz mit 
Käfig“. Wenn Ihr interessiert seid hier mit-
zuarbeiten, meldet Euch. 
 
Ideen für Angebote und Projekte werden 
gerne von uns entgegengenommen! 
 
Regelmäßige Angebote: 
Mittwochsaktion oder Mädchentreff 
Jeden Mittwoch von 16:00 - 18:00 Uhr 
gibt es ein Angebot Für Euch! 
Termine: 
Wenn Ihr Euch dafür anmeldet seid Ihr auf 
jeden Fall dabei! 
22.06. Mädchentreff 
29.06. Mittwochsaktion: Wir machen alko-
holfreie Cocktails 
Hier müsst Ihr Euch auf jeden Fall vorher 
anmelden! 
06.07. Mittwochsaktion: Malen mit Gisela 
Änderungen kann es natürlich geben! 
 
Wenn die Gruppe zu groß wird, teilen wir 
Euch auf! 
 
Jugendraum: 
Montag, Mittwoch und Freitag 15:00 – 
20:00 Uhr 
 
Weiterhin ist der Eingang über den „Play-
station Raum“ unter dem Lehrerzimmer 
der Grundschule. 
 
NEU: Mittwoch 20:00 – 22:00 Uhr 
Das „Alte Juze“ ist für Jugendliche ab 15 
Jahren geöffnet! 
 
Kontakt: 
David Schwab - Betreuer Jugendraum 
Für Fragen und Anliegen zum 
Jugendraum: 
jugendraum-kenzingen@t-online.de 

 
Christoph Meybrunn - Jugendpflege und 
Schulsozialarbeit 
Büro im OG des Kinderhaus (Balgerstra-
ße 4; Eingang Grundschulbetreuung) ju-
gendpflege-kenzingen@t-online.de oder 
meybrunn@kenzingen.de 
Mobil: 0160 97802119 
(auch WhatsApp) 
Festnetz: 07644 6063
Instagram: jugendpflegekenzingen 
Facebook: Jugend Kenzingen 
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Das kommt mir Spanisch vor: Exklusive 
Tapas (37292) 
Bahlingen, Silberbergschule, Hohleimen 6, 
Küche, Di., 12.07.22, 18-22 Uhr 
 
Politik aktuell: Die NATO - ein Erfolgskon-
zept mit Zukunft? (12038) 
Herbolzheim, Torhaus, Hauptstr. 60, Vor-
tragsraum, Mi., 20.07.22, 19-20:30 Uhr 
 
Anmeldung mit Angabe der jeweiligen Kurs-
nummer bei der Geschäftsstelle der VHS 
Nördlicher Breisgau, 79312 Emmendingen, 
Am Gaswerk 3, telefonisch: (07641) 9225-0, 
E-Mail: info@vhs-em.de, 
Internet www.vhs-em.de. 
 
 

Ökumene

Ökumenischer Pflegeheimbesuchsdienst 
Frau Gertrud Zier, Tel. 07644-71 44 
 
Friedensgebet sonntags : Der Krieg in der 
Ukraine und das große Leid dort geht uns 
allen nahe. Wir laden zum Gebet für den 
Frieden ein.  
Wir, die beiden evangelischen Gemeinden 
in Kenzingen und Malterdingen und die 
katholische Gemeinde Kenzingen, laden 
gemeinsam zum Gebet für den Frieden ein.
 
Das nächste Friedensgebet ist am Sonn-
tag, 12. Juni 2022 um 19.00 Uhr St. Lau-
rentius 
 

Evangelische Kirchen- 
gemeinde Kenzingen 
Offenburger Str. 21, 79341 Kenzingen 
Telefon 07644-277 
E-Mail: kenzingen@kbz.ekiba.de 
Internet: www.Evangelische-Kirchenge-
meinde-Kenzingen.de 
 
Öffnungszeiten des Gemeindebüros: 
Di., Mi. 10.00 bis 12.00 Uhr, Do. 16.00 bis 
18.00 Uhr, wenn möglich rufen Sie lieber an 
 
Beten Sie mit für die Menschen in der Uk-
raine, für den Frieden in Europa und in der 
Welt! Außer den üblichen Zeiten läuten 
evangelische und katholische Kirchen sonn-
tags um 19.00 Uhr als Einladung zum Gebet 
für den Frieden. 
 
Konfirmationsjubiläum: Alle, die vor 50, 
60, 65 Jahren in Kenzingen oder an anderen 
Orten konfirmiert wurden, sind herzlich ein-
geladen, das Jubiläum mit uns am 17. Juli zu 
feiern. 
Wir sind auf Ihre Initiative angewiesen: Wir 
haben einige persönliche Einladungen ver-

schickt, erreichen damit aber längst nicht 
alle, die in Frage kommen, und auch man-
che, die gar nicht zu den Jubilaren gehören. 
 
Pfingstsonntag, 5. Juni 2022 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Feier des Abend-
mahls 
 Pfr. Andreas Hansen, Otfried Büsing (Orgel) 
 
Das nächste Friedensgebet findet am 12. 
Juni um 19.00 Uhr in St. Laurentius statt 
 
Pfingstmontag, 6. Juni 2022 
10.00 Uhr Gottesdienst 
Pfr. Andreas Hansen, Otfried Büsing (Orgel) 
 
Freitag, 10. Juni 2022 
15.00 Uhr Seniorengottesdienst im Kreis-
seniorenzentrum mit Diakon i.R. Reinhard 
Losch 
 
Sonntag, 12. Juni 2022 
10.00 Uhr Gottesdienst 
Diakon i.R. Reinhard Losch, Otfried Büsing 
(Orgel) 
 
Friedensgebet um 19.00 Uhr 
in St. Laurentius 
Die Hausgottesdienste wurden eingestellt. 
Unter www.ekiba.de finden Sie weiterhin 
geistliche Impulse und Predigten. 
Auf unserer Gemeindehomepage 
www.evangelische-kirchengemeinde-ken-
zingen.de finden Sie die Predigten, die in 
Kenzingen im Gottesdienst zu hören sind. 
 
Märchen und keltische Harfe 
Hospiz Hecklingen e.V. lädt anlässlich des 
30-jährigen Jubiläumsjahres zu einem be-
sonderen Märchen-Abend ein. Märchen be-
fassen sich von jeher mit den Grundfragen 
menschlichen Lebens, vom Werden und 
Vergehen.
Die Märchenerzählerin Veronika Aldinger 
wird dabei musikalisch unterstützt von der 
Harfenistin Sann Liedtke.
Die Harfenmusik ermöglicht, das Gehörte 
auf sich wirken zu lassen. Im Anschluss wird 
es noch die Gelegenheit geben, miteinan-
der ins Gespräch zu kommen und sich aus-
zutauschen.
Die Veranstaltung findet am Samstag, 
11.06.22 um 17.00 Uhr im Bibelgarten der 
evangelischen Kirche in Wagenstadt statt. 
Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. 
 
 

Katholische Kirchengemeinde 
Kenzingen 
Pastoralteam: 
Pfarrer Klaus Fehrenbach, 
Tel. 07644-9226925, 
mail: pfr.fehrenbach@kath-kenzingen.de 
Gemeindereferentin Regina Eppler, 07644-
9226915, mail: eppler@kath-kenzingen.de 
Website www.kath-kenzingen.de  
Kenzingen St. Laurentius 
Annette Wild, Karin Zeiser 
Kirchplatz 16, Tel. 07644-9226911,
Fax 922 6926, 
e-mail: kenzingen@kath-kenzingen.de 
Öffnungszeiten 
Montag  10.00 – 12.00 Uhr 

Dienstag  17.30 – 19.00 Uhr 
Mittwoch  14.00 – 16.00 Uhr 
Freitag  09:30 – 11.00 Uhr 

Hecklingen St. Andreas 
Annette Wild 
Dorfstr. 3, Tel. 07644-344; 
e-mail: Hecklingen@kath-kenzingen.de 
Öffnungszeiten 
Di. 10.00 – 11.00 Uhr und	 gerne	 auch	Mi.	
und	 Fr.	 in	 Kenzingen	 zu	 den	 dortigen	 Öff-
nungszeiten. 
 
Bombach St. Sebastian 
Sonja Wiestler 
Kirchstr. 12, Tel. 07644-1344, 
e-mail: bombach@kath-kenzingen.de 
Öffnungszeiten 
Do. 15.00 – 17.30 Uhr und nach Vereinba-
rung 
 
Nordweil St. Barbara 
Silvia Blattmann 
Am Kirchberg 6, Tel./FAX 07644-8455, 
e-mail: nordweil@kath-kenzingen.de 
Öffnungszeiten 
Do. 15.00 – 18.30 Uhr. 
 
Gottesdienste der Kirchengemeinde 
Kenzingen vom 3. bis 12. Juni 2022 
Das Tragen von Masken und das Einhalten 
der Abstände sind der Eigenverantwortung 
und dem Ermessen der Mitfeiernden über-
lassen. Bitte nehmen Sie weiterhin Rücksicht 
und halten Sie nach Möglichkeit Abstand. 
Eine Orientierungshilfe bieten die Markie-
rungen in den Bankreihen. Vielen Dank! 
 
Fr. 3. Juni 2022 
19.00 Uhr in Hecklingen – Hl. Messe 
 
Sa. 4. Juni 2022 
19.00 Uhr in Hecklingen – Vorabendmes-
se zum Pfingstfest 
mit Renovabis-Kollekte 
 
So. 5. Juni 2022 – Pfingsten 
08.30 Uhr in Bombach – Festgottesdienst 
mit Renovabis-Kollekte 
10.00 Uhr in Nordweil – Festgottesdienst 
für	die	Pfarrgemeinden 
mit Renovabis-Kollekte 
 
Mo. 6. Juni 2022 – Pfingstmontag 
10.00 Uhr in Kenzingen – Hl. Messe mit 
Renovabis-Kollekte 
 
Di. 7. Juni 2022 
10.30 Uhr in Kenzingen – Wortgottes-
dienst im Kreisseniorenzentrum St. Maximi-
lian Kolbe 
für	die	Bewohner*innen 
 
Mi. 8. Juni 2022 
19.00 Uhr in Nordweil – Hl. Messe 
 
Do. 9. Juni 2022 
19.00 Uhr in Bombach – Hl. Messe 
im Gedenken an Otto Schneider und ver-
storbene Angehörige; Helmut und Marta 
Engler und verstorbene Angehörige 
 
Fr. 10. Juni 2022 
19.00 Uhr in Hecklingen – Hl. Messe 
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im Gedenken an Paula und Silvester Mayer, 
Rosa Fortwängler und Angehörige, Theresia 
und Karl Schott und Angehörige, Sofie und 
Eugen Herr und Sohn Walter, Erika und Jo-
sef Fesenmeier, in einem Anliegen (zu Ehren 
des hl. Judas Thaddäus) 
(gest.) im Gedenken an die Geschwister Ma-
ria Leinmüller, Frieda Ziegler, Rosa Striegel 
und Johann Schott 
 
Sa. 11. Juni 2022 
19.00 Uhr in Kenzingen – Hl. Messe mit 
Salzweihe 
im Gedenken an Karl Kromer und Maria geb. 
Walzer / August, Maria und Barbara Walzer 
 
So. 12. Juni 2022 - Dreifaltigkeitssonntag 
10.00 Uhr in Nordweil – Hl. Messe mit 
Salzweihe 
11.30 Uhr in Nordweil – Taufe von Livia 
Rosa Götz 
19.00 Uhr in Kenzingen – Ökumenisches 
Friedensgebet in der katholischen Kirche 
 
RENOVABIS – Pfingstaktion und Pfingst-
kollekte 
Ein Bekenntnis zum Glauben, zu Gott – und 
das angesichts der Sorgen, Ängste und Frus-
trationen der vergangenen Monate und 
Jahre? Ja, genau! Renovabis geht es um Zu-
versicht und Hoffnung. Um das Vertrauen in 
einen Gott, der es gut mit uns meint. Um den 
Glauben , der stützt und der Brücken bauen 
kann, wo Trennung ist. Entsprechend lautet 
der Untertitel der Aktion „Was Ost und West 
verbinden kann“. Glaube ist ein Fundament 
für den Einsatz für Menschen in Not und 
kann so vieles bewirken! Dem Menschen, 
der aus seinem Glauben heraus handelt 
und scheinbar Unmögliches möglich 
macht: „dem glaub´ ich gern!“ 
 
Geselliger Nachmittag 
Nach langer Pause möchte die Pfarrge-
meinde St. Barbara unsere ältere Generati-
on wieder ins Pfarrhaus einladen – einfach 
in gemeinsamer Runde Kaffee trinken, Ku-
chen essen und ein „Schwätzle“ halten. Das 
nächste Treffen ist am Dienstag, den 7. Juni 
2022 um 15.00 Uhr im Pfarrhaus Nordweil. 
Wir freuen uns über einen guten Besuch. 
Wer einen Fahrdienst benötigt meldet sich 
bitte bei Susi Hensle Tel. 6586. 
 
Erstkommunion 2022 - Fronleichnam 
Mit Beginn der Pfingstferien sind die Grup-
penstunden zur Vorbereitung der Erstkom-
munion abgeschlossen. Das große Fest kann 
kommen! 
Doch in den Pfingstferien feiern wir das 
Fest Fronleichnam. Wir bekennen uns öf-
fentlich zu unserem Glauben und tragen 
deshalb den Leib Christi in einer Monstranz 
durch die Straßen. 
Wir feiern am Donnerstag 16. 06.22 in 
Hecklingen um 9.30 Uhr einen Gottesdienst 
in St. Andreas; die anschließende Prozessi-
on führt durch den Ort. Die Erstkommuni-
onkinder legen den Blumenteppich vor der 
Grundschule. 
Am Sonntag 19.06.22 feiern wir noch ein-
mal Fronleichnam in Kenzingen. Wir be-
ginnen mit dem Gottesdienst um 9.30 Uhr 
in St. Laurentius. Anschließend laufen wir in 

einer Prozession durch die Straßen und ma-
chen Station an verschiedenen Altären. Die 
Erstkommunionkinder legen den Blumen-
teppich vor dem Rathaus. 
Wer sich beteiligen möchte, melde sich 
bitte umgehend bei Gemeindereferentin 
Regina Eppler 07644/ 9226915. Jede und 
jeder erhält dann im Vorfeld eine Vorlage 
für einen Teil des Teppichs und kann ihn zu 
Hause vorbereiten. Am Morgen selbst tref-
fen wir uns um 8.00 Uhr an der Grundschu-
le Hecklingen (Do) bzw. vor dem Rathaus 
Kenzingen (So), um die Stücke zusammen-
zuführen. 
Wir freuen uns, wenn auch Kinder aus Bom-
bach und Nordweil mitmachen! Ebenso 
können Kinder aus Hecklingen sich in Ken-
zingen und umgekehrt beteiligen! Es macht 
jedenfalls große Freude, Blumen, Gräser und 
Sonstiges zu sammeln und ein farbenfrohes 
Bild zu gestalten. Bitte nehmen Sie dieses 
Angebot wahr! 
 
Ökumenisches Friedensgebet 
Die evangelischen und die katholischen Kir-
chengemeinden Malterdingen und Kenzin-
gen laden herzlich ein zum gemeinsamen 
Friedensgebet am Sonntag, 12.06., 19 
Uhr in der katholischen Kirche Kenzin-
gen. 
Sonntags	um	19	Uhr	läuten	die	Glocken	unse-
rer	Kirchen	zudem	als	Einladung	zum	persön-
lichen	Gebet	für	den	Frieden	in	der	Ukraine,	in	
Europa	und	in	der	Welt. 
 
Multi-Kulti-Café 
Am Dienstag 28.06.22 wird es ein großes 
Multi-Kulti Café auf dem Kirchplatz geben! 
Dafür benötigen wir Unterstützung! Wer 
uns in Form von Kuchenspenden oder tat-
kräftiger Hilfe an dem Nachmittag selbst 
unterstützen möchte, melde sich bitte im 
Pfarrbüro 9226911 oder bei Gemeinderefe-
rentin Regina Eppler 9226915. Vielen Dank! 
Wir freuen uns aber auch über alle, die 
in unserem Angebot die Möglichkeit für 
Begegnung sehen und Gesprächspartner 
sein wollen. 
 
 

KATHOLISCHER 
FRAUENBUND 
BOMBACH 
Halbtagesausflug 
Frauenbund Bombach 

Dieses Jahr organisiert der Frauenbund 
Bombach einen Halbtagesausflug. Am 25.06 
2022 macht Frau Walzer mit uns eine ca. 2 
Stündige Stadtführung über die Altstadt 
Kenzingen. Anschließend lassen wir es ge-
meinsam gemütlich ausklingen bei Ritters 
Weinstube. 

Treffpunkt ist um 13.30 Uhr an der Bushal-
testelle in Bombach. 

Wer mit möchte meldet sich bitte bis zum 
17.06 .2022 bei Marion Bührer ( 07644/6973) 
an. 

Die Vorstandschaft 

Evangelische Kirchen- 
gemeinden im Bleichtal 
Wir feiern dieses Wochenende den Geist 
Gottes, der sich beim ersten Pfingstfest in 
Jerusalem so überwältigend zeigte, dass die 
Jünger Jesu und mit Ihnen viele Menschen 
die Anwesenheit Gottes spürten, sich be-
geistern ließen und sich zusammenschlos-
sen zu den ersten christlichen Gemeinden. 
Daher wird Pfingsten auch immer wieder 
das „Geburtstagsfest der Kirche“ genannt. 
Für uns wesentlich ist an diesem Tag – wie 
überhaupt- dass wir uns dem Geist Gottes 
neu öffnen, uns von ihm erfüllen, ermuti-
gen, inspirieren und in Bewegung setzen 
lassen. Wir laden Sie daher herzlich ein zu 
den Pfingstgottesdiensten am 
 
Pfingstsonntag, 5. Juni 
10 Uhr Tutschfelden Gottesdienst mit Taufe. 
Mit Pfarrer Botho Jenne 
Pfingstmontag, 6. Juni 
10 Uhr ökumenischer Gottesdienst auf dem 
Kirchplatz in Weisweil 
 
Gebet um Frieden 
In unserer Kirche in Tutschfelden, die tags-
über geöffnet ist, wurde der Altarraum zu 
einem Ort des Gebets um Frieden gestaltet. 
Es liegen vorformulierte Gebete aus, die Ih-
nen Worte leihen möchten, wenn es Ihnen 
schwer fällt, angesichts des Leids eigene zu 
finden. 
 
Konfirmandenanmeldung 
Wer 2023 14 Jahre alt wird oder bereits ist, 
idealerweise eine 8. Klasse besucht und die 
Anmeldung für den Konfirmandenunter-
richt am 2.6. verpasst hat, darf sich gerne 
noch mit Pfarrer Jenne in Verbindung set-
zen. Tel. 07643/6261 
 
Papa-Kind-Wochenende 
Vom 8.-10. Juli planen wir ein Papa-Kind-Wo-
chenende. Wir zelten beim Sportplatz in 
Oberhausen, haben Zeit für Spaß, Spiel und 
Gespräche, machen am Samstag eine Ka-
nutour, feiern am Sonntag Vormittag einen 
lockeren Gottesdienst und kommen danach 
erfüllt nach Hause. Interesse? Melde Dich 
bei Andreas Seggelke (Tel. 0160 97960391) 
zur Aufnahme in die WhatsApp-Gruppe, 
über die der Informationsaustausch erst mal 
läuft. Konkrete Absprachen werden in einem 
Treffen Ende Juni/Anfang Juli getroffen. 
 
Reinigungskraft für Kirche Tutschfelden 
gesucht 
Wir suchen eine Person, die unsere Tut-
schfelder Kirche gegen Bezahlung reinigt. 
Angesetzt sind 2 Stunden wöchentlich. Bit-
te melden Sie sich bei Interesse bei Sibylle 
Neumann (Tel. 40696), Ursula Winkler (Tel. 
930384) der Walter Schmälzlin (Tel.8140) 
 
Babymassagekurs für Kinder bis zum 
6ten Lebensmonat 
Eine ganz besondere Zeit für Sie und Ihr 
Kind! 
Kurs:  5 mal 60 Minuten für 55 € 
  (inklusive Massageöl) 
Termine: freitags um 
  16:00 – 17:00 Uhr 
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  08.07.2022. - 15.07.2022– 
22.07.2022 - 29.07.2022 – 
05.08.2022 

Ort:  Gemeinderaum der evange-
lischen Kirche Wagenstadt 
(in der Kirche) 

Kursleiterin: Miriam Arnold 
  Mama von 3 Kindern, Erzie-

herin, Krankenschwester, 
  Piklepädagogin i.A., Kurslei-

terin Babymassage 
Kontakt: 07643 - 934412 oder 
  mijo.arnold@t-online.de 
 
Kirchenrenovation in Broggingen 
Unsere Kirche ist weitgehend fertiggestellt 
und in Betrieb, außer der Orgel, für deren 
Überarbeitung und Wiederzusammenset-
zung wir auf Spenden angewiesen sind. 
Wenn Sie ins unterstützen können, wäre uns 
das eine große Hilfe. 
Konto der Kirchengemeinde Broggingen 
Verwendungszweck: „Orgel“ 
IBAN DE 64 6805 0101 0022 1823 08 Wenn 
Sie ihren Namen und die Anschrift in die 
entsprechende Zeile schreiben, senden wir 
Ihnen zeitnah eine Spendenbescheinigung 
zu, die sich beim Einkommenssteuer-Jahres-
ausgleich steuermindernd einsetzen lässt. 
 
 

„Oase“ 
Freie Christen Kenzingen 
Gartenstraße 1 
79341 Kenzingen 
Tel. 07644/8966 
 
Wir laden herzlich ein: 
Sonntags: 
10:00 Uhr Gottesdienst 
 
Dienstags: 
19:00 Uhr Bibelgespräch 
 
Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sag-
te, bis ins Innerste getroffen. „Was sollen wir 
jetzt tun, liebe Brüder?“, fragten sie ihn und 
die anderen Apostel. „Kehrt um“, erwiderte 
Petrus, „und jeder von euch lasse sich auf 
den Namen von Jesus Christus taufen! Dann 
wird Gott euch eure Sünden vergeben, und 
ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, 
bekommen.“ 
Die Bibel (Apostelgeschichte 2, 37 – 38) 

 
Jehovas Zeugen 
Versammlung Kenzingen
Telefon (07644) 9591068

Ramiestr. 74, 79312 Emmendingen
Bildung ist ein zentrales Element, um erfolg-
reiche und stabile Gesellschaften zu errich-
ten und zu erhalten. Neben der schulischen 
Bildung spielt aber auch moralische Bildung 
eine wichtige Rolle. Welche Art Erziehung 
und Bildung setzt genau dort an? Und wo 
findet man moralische Anleitung? 
Diese Fragen werden wir am Samstag, den 
4. Juni in dem Vortrag mit dem Thema „Bil-
dung zur Ehre Jehovas nutzen“ analysie-
ren. Beginn ist um 18.00 Uhr. Darauf folgt 

eine gemeinsame Besprechung des Wacht-
turm-Studienartikels mit dem Thema „Was 
Älteste von Paulus lernen können“.
Am Dienstag, den 7. Juni, wird die Bibelpas-
sage aus 2. Samuel 9 und 10 behandelt. Be-
ginn ist um 19.00 Uhr. Es wird gemeinsam 
besprochen, wie man die Grundsätze aus 
der Bibel im Alltag umsetzen kann.
Jeder ist herzlich eingeladen, unsere Got-
tesdienste in Präsenz oder per Videokon-
ferenz zu besuchen. Weitere Hinweise und 
Informationen findet man auf der Website 
jw.org. 
 
 
 

Neuapostolische  
Kirche 
Herbolzheim, Steigstraße

Sonntag, 05.06.2022 
09:30 Uhr Pfingstgottesdienst 
 
Mittwoch, 08.06.2022 
20:00 Uhr Gottesdienst 
 
Sonntag, 12.06.2022 
09:30 Uhr Gottesdienst 
 
Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist 
den Gottesdienstteilnehmern freigestellt. 
Das Einhalten der AHA-Regeln wird weiter-
hin empfohlen. 
 
Für Gemeindemitglieder, die nicht an Prä-
senzgottesdiensten teilnehmen können, 
wird die Übertragung aller Gottesdienste 
per	Livestream angeboten. 
 
Für Fragen und weitere Informationen ist 
Gemeindevorsteher Horst Kussin gerne Ihr 
Ansprechpartner: Tel. 07643 / 86 88; E-Mail: 
info@nak-herbolzheim.org 
 
Internet: www.nak.org 
www.nak-sued.de 
www.nak-freiburg-offenburg.de 
 
 

Oberrheinische Narrenschau 
Kenzingen 

Das Fasnetsmuseum des Verbandes 
Oberrheinischer Narrenzünfte 

Die Oberrheinische Narrenschau in Kenzin-

gen vermittelt einen lebendigen Eindruck 
der alemannischen Fasnet und verbreitet so 
das ganze Jahr über Fasnetsstimmung. 

Über 300 Narrengruppen aus dem Gebiet 
Ober- und Hochhrein in fantasievollem Häs 
und kunstvoll geschnitzten Holzlarven, in 
Gruppen nach Vogteien zusammengestellt, 
verdeutlichen dem Besucher die Vielfalt 
alemannischen Fasnetbrauchtums. Im Mu-
seumsshop besteht die Möglichkeit kleine 
Andenken wie Mäskchen, Wappengläser, 
Bücher und vieles mehr rund um die Fasnet 
zu erwerben.  

Gerne erhalten Sie auf Wunsch eine Füh-
rung durch die Narrenschau, in der Ihnen 
die Geschichte der alemannischen Fasnet 
durch unsere kundigen Museumsführer und 
Museumsführerinnen näher gebracht wird. 
Dieses Angebot kann auch außerhalb der 
Öffnungszeiten vereinbart werden. 
Das museumseigene Hockstübchen bietet 
Platz für bis zu 35 Personen und kann für pri-
vate Veranstaltungen, wie z.B. Familienfeiern 
oder Jahrgangstreffen, angemietet werden. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!  
Unsere Öffnungszeiten: 
Samstag, Sonntag und an Feiertagen 
14:00 bis 17:00 Uhr 
(im Dezember ist das Museum nur für Grup-
pen geöffnet) 
Sie möchten eine Führung oder unser 
Hockstübchen mieten? 
Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf oder 
Ihre E-Mail 
Tel.:  07644 900-113 
E-mail:  kovacevic@kenzingen.de 

Parkinson-Selbsthilfegruppe
Parkinson-Regionalgruppe 
Breisgau-Nord: 
Zu früh gefreut ! 
Die regelmäßigen Treffen der Parkinson-Re-
gionalgruppe im Festsaal des Kreissenioren-
zentrums St. Maximilian-Kolbe in Kenzingen 
können aufgrund der wieder gestiegenen 
Corona-Inzidenz bis auf weiteres leider nicht 
stattfinden   

Nähere Auskünfte beim Regionalleiter 
Willi Temmer,  Tel. 07644-1420, 
E-Mail temmerw@gmail.com. 

TTSV Kenzingen
Koronarsportabteilung 
Es finden wieder Übungsstunden unter
Coronabedingungen statt. 

Ansprechpartner sind: 
Übungsleiter: 
Michael Bradatsch, Telefon 7329 

Abteilungsleiter: 
Werner Schäfer, Telefon 4603 
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Philippinischer 
Kampfsport- 
verein  
Kenzingen

Liebe Kampfsportfreunde, 
wir treffen uns nach langer Corona-Pause 
wieder jeden Freitag in der Schulbuckhalle 
in Bombach ab 19 Uhr. Leider ist das Trai-
ning in der gewohnten Ausführung nicht 
gegeben, da die Corona-Pandemie immer 
noch nicht vorbei ist und wir die allgemei-
nen Hygienevorschriften beachten müssen, 
ist ein 2G Nachweis für die Trainingsabende 
notwendig. Auf ein zahlreiches Erscheinen 
freut sich Euer Vorstandsteam. 
Mit sportlichem Gruß. 

Judo Club Kenzingen e.V. 
Seit dem neuen Schuljahr haben wir wieder 
reguläre Trainingszeiten und trainieren wieder.

Schützengesellschaft  
Üsenberg 
Das Schützenhaus ist 

wieder geöffnet! 
Unter Beachtung der jeweiligen Vorschriften 
zur Corona-Pandemie findet das Schießtrai-
ning im Schützenhaus Kenzingen (im Ge-
wann Pfannenstiel, nach dem Kriegerdenk-
mal rechts hoch) wieder zu den üblichen 
Trainingszeiten statt, außerdem werden die 
Gasträume Freitagabend bewirtet. 

Öffnungszeiten: 
Freitags 19-22 Uhr, sonntags 10-12 Uhr 
Jugendtraining: Samstags ab 18 Uhr 

Bei Interesse an einem Schnuppertraining 
kontaktieren Sie bitte osm@sg-kenzingen. 

Verein für deutsche 
Schäferhunde
Ortsgruppe Kenzingen

Übungszeiten: 
Jeden Mittwoch ab 18.00 Uhr 
Jeden Samstag ab 15.00 Uhr 
Vereinsgelände „Im Brünnele“ 
Beim Recyclinghof 
Tel. 07643/8964 

Angelsportverein Kenzingen, 
Im Brünnele 9 
Das Vereinsheim ist wieder geöffnet. 

Kleintierzuchtverein 
Kenzingen,  
Im Brünnele 

Öffnungszeiten des Vereinsheims:
Sonntag 10:00 bis 12:30 Uhr. 

Skat-Club Üsenberger Asse 
Die Spielabende finden nicht statt. 

Katholische  
öffentliche Bücherei
St. Laurentius, Kenzingen

Eisenbahnstr. 22, 
79341 Kenzingen 
Tel. 07644 5589074 (während der Öffnungs-
zeiten) 
e-mail: koeb-kenzingen@web.de 
www.bibkat.de/koeb-kenzingen 
(Internet-Katalog) 
 
Öffnungszeiten 
Dienstag
entfällt aus personellen Engpässen bis 
auf weiteres 
Donnerstag 
9.30 – 11 Uhr und 17 – 19.30 Uhr 
 
Wer hätte Lust, uns am Dienstagnach-
mittag im Ausleihbetrieb zu unterstüt-
zen- oder generell in der Bücherei mit-
zuarbeiten? Sprecht uns an: Per E-Mail, 
telefonisch oder persönlich! 
 
Die Regeln für das Betreten der Bücherei 
hängen von den jeweils geltenden Co-
ronaverordnungen ab. Diese werden wir 
ggf. anpassen und über www.bibkat.de/ko-
eb-kenzingenund www.kath-kenzingen.de 
sowie als Aushang veröffentlichen. 
 
Wir empfehlen weiterhin:  
•	 Maske tragen
•	 Hände desinfizieren
 
Nutzen Sie gerne unser Click &Collect 
- (Bestellen und Abholen) Angebot auf un-
serem Internet-Katalog (eOPAC). Näheres 
unter www.bibkat.de/koeb-kenzingen 
Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an. 
 
Fridolin fand Bücher über Frauen in un-
terschiedlichen Situationen 
Anne Hertz: 
Bis ans Ende aller Fragen (Roman) 
Mit Anfang vierzig wird Maxi klar, ihr Le-
ben ist von dem, was sie sich als Teenager 
erträumt hat, Lichtjahre entfernt. Aus der 
Traum vom Familienglück? Auf keinen Fall 
findet Maxis Nichte. Ihre skurrile Idee: Ein 
Witwer mit Anhang wäre perfekt! Wo sie den 
findet? In einer Trauergruppe! 
 
Valerie Trierweiler 
Die Dame in Gold (Roman) 
Wien, 1903: Adele ist jung, unangepasst und 
neugierig. In ihrem Salon treffen sich die 
Künstler der Avantgarde, und hier begegnet 
sie zum ersten Mal Gustav Klimt. Sofort ist 

sie fasziniert von seinem Genie, aber auch 
seinem unkonventionellen Lebensstil... 
 
Amanda Adams 
Scherben bringen Glück, 
Pionierinnen der Archäologie 
Zur Frühgeschichte der Archäologie gehö-
ren auch die Pionierinnen, die die Archäolo-
gie zu ihrer Lebensaufgabe gemacht haben 
und die heute fast vergessen scheinen. Eini-
gen von ihnen ist das Buch der amerikani-
schen Archäologin Amanda Adams gewid-
met. 
 
Marc Elsberg: 
Sie werden uns ersetzen (Roman) 
Auf der Münchner Sicherheitskonferenz 
bricht der US-amerikanische Außenminister 
während seiner Rede zusammen und stirbt 
kurz darauf im OP. Jessica Roberts, eine lei-
tende Stabsmitarbeiterin, soll mit einem 
Ermittlerteam klären, wie sein Herz mit ei-
nem unbekannten tödlichen Virus infiziert 
wurde. 
 
 

Schwarzwaldverein  
Kenzingen 

Mittwoch, den 08. Juni 2022 
Kenzingen „Altes Grün“ 
„Fit wie ein Turnschuh“ 
Einkehr: Asia-Restaurant 
15.00 Uhr Bewegungspark 
 
Mittwoch, den 15. Juni 2022 
Wanderung - Oberglottertal 
zum Wuspenhof 
Lang- und Kurzwanderung 
werden angeboten 
13.00 Uhr Ecke Friedhof/ 
Bombacherstr. (PKW) 
 
Anmeldepflicht: Christel Benzin 
(07644-7605) 
Getränke mitnehmen 
 
Erste Weit-Wanderung am 
Sonntag, den 12. Juni 2022 
Oberried mit Qualitätsweg Felsenweg 
zum Westweg und weiter auf den Feld-
berg 
Streckenbeschreibung: 19,2 km. Aufstieg 
1430 m, Abstieg 388m, Dauer 6:10 Std.
Rast am Stübenwasen, Rucksackverpfle-
gung; Einkehr ist möglich..
Anreise nach Oberried mit ÖPNV. Treff-
punkt Bahnhof Kenzingen um 7: 15 Uhr
Leitung: Wolfgang Straube Kontakt: 0177 
3080249. 
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Märchen und keltische Harfe 
Hospiz Hecklingen e.V. lädt anlässlich des 
30-jährigen Jubiläumsjahres zu einem be-
sonderen Märchen-Abend ein. Märchen be-
fassen sich von jeher mit den Grundfragen 
menschlichen Lebens, vom Werden und 
Vergehen. 
Die Märchenerzählerin Veronika Aldinger 
wird dabei musikalisch unterstützt von der 
Harfenistin Sann Liedtke. 
Die Harfenmusik ermöglicht, das Gehörte 
auf sich wirken zu lassen. Im Anschluss wird 
es noch die Gelegenheit geben, miteinan-
der ins Gespräch zu kommen und sich aus-
zutauschen. 
Die Veranstaltung findet am Samstag, 
11.06.22 um 17.00 Uhr im Bibelgarten der 
evangelischen Kirche in Wagenstadt statt. 
Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.
 
 

„Kräuter erkennen“ und 
„Boden und Humus“ – 
Themen der KOGL-Infoveran-
staltung am 3. Juni 2022 

„Kräuter erkennen“: Viele der bei uns wild 
wachsenden Wiesen - und Gehölzpflanzen 
haben eine Heilwirkung oder können sogar 
in der Küche verwendet werden. Im Lehr-
garten wollen wir solche Pflanzen suchen, 
gut und sicher erkennen lernen und eine 
mögliche Nutzung vorstellen. 
„Boden und Humus“ - Böden sind Grund-
lage für das Pflanzenwachstum und Humus 
ein elementarer Bestandteil von Böden. Dies 
wird anhand einiger regional bedeutsamer 
Bodenformen erläutert. Vielfach negativen 
Einflüssen auf unsere Böden kann durch bo-
denschützende Maßnahmen begegnet wer-
den, denn Bodenzustand und Humusgehalt 

haben großen Einfluss auf die Wasser- und 
Nährstoffverfügbarkeit. 
Die Veranstaltung findet am Freitag, den 3. 
Juni 2022 von 17.00 bis 19.00 Uhr statt. 
Interessierte sind herzlich eingeladen in un-
seren Lehrgarten an der Alten Straße in Ken-
zingen zu kommen und sich zu informieren. 
Die Veranstaltung ist weiterhin kostenlos, 
eine Spende zum Erhalt des Lehrgartens ist 
willkommen. Den Jahresplan der KOGL- In-
formationsveranstaltungen 2022 sowie die 
Anfahrt zum Lehrgarten finden Sie unter 
www.kogl-emmendingen.de . 

 

Sportverein
Kenzingen e. V.

Herren: Samstag, 04.06.2022 
18:00 Uhr Kreisliga B 
SV Kenzingen – SV Bombach 
(Spielort: Mühlengrün Kenzingen) 
Herren: Sonntag, 12.06.2022 
15:00 Uhr Kreisliga B 
SV Kenzingen – SV Achkarren 
(Spielort: Mühlengrün Kenzingen) 
C-Junioren: Sonntag, 05.06.2022 
15:00 Uhr Kreisliga 
JFV Eintracht Elztal – SG Kenzingen 
(Spielort: Sportplatz Kollnau) 
 

 

Sportverein
Bombach e.V.

Kreisliga B1 
Der verdiente Heimsieg gegen die Landesli-
gareserve aus Wyhl, war mittlerweile das 10. 
Pflichtspiel in Folge ohne Niederlage. Diese 
Serie soll auch im Derby gegen den SV Ken-
zingen nicht reißen. 
 
Samstag 04.06.2022 
SV Kenzingen – SV Bombach / Anpfiff 18.00 
Uhr. 
 
Sonntag 12.06.2022 
SV Bombach – FV Hochburg/Windenreute / 
Anpfiff 15.00 Uhr 
 
Weitere Informationen, Spielberichte und 
Bilder finden Sie auf unserer Homepage un-
ter www.svbombach.de. 
 

 

SV Nordweil
1923 e.V.

Sportheim 
Das Sportheim im Frongrund ist heute wie-
der ab 17 Uhr geöffnet. Es gibt auch wieder 
ein reichhaltiges Speisenangebot. 

SG Nordweil/Wagenstadt e.V. 
Beide SG-Teams treten am Wochenende 
auswärts an. Es stehen die Derbys beim FV 
Herbolzheim auf dem Programm. 
 
Samstag 04.06.2022 
13.00 Uhr FV Herbolzheim II - SG Nordweil/
Wagenstadt II (in Herbolzheim) 
15.30 Uhr FV Herbolzheim I - SG Nordweil/
Wagenstadt I (in Herbolzheim) 
 
 

Tafel Herbolzheim e.V. 
Konrad-Adenauer-Ring 1, 
79336 Herbolzheim 
Tel. 07643-933432 
NEUE Öffnungszeiten 
Montag  10 - 15 Uhr 
Dienstag  10 - 12 Uhr 
Mittwoch  10 - 15 Uhr 
Donnerstag  10 - 12 Uhr 
Freitag  10 - 15 Uhr 
Samstag  10 - 12 Uhr 
 
Bitte an unsere Unterstützer und Spen-
der: 
Vielleicht haben Sie eine Überproduktion 
oder leicht defekte Ware innerhalb des MHD. 
Wir sind froh über jede Lebensmittelspende. 
Für eine Geldspende, die zur Deckung der 
Unkosten (Müll, Strom, Heizung) dient und 
uns hilft, notwendige Anschaffungen zu tä-
tigen, sind wir Ihnen sehr dankbar. 
 
Bankverbindung: IBAN: 
DE 23682900000049344201 
 
Die Tafel Herbolzheim e.V. ist ein eingetrage-
ner, gemeinnütziger Verein und stellt Ihnen 
gerne eine Spendenbescheinigung aus. 
Das Herbolzheimer Tafelteam sucht eh-
renamtliche Mitarbeiter. 
Infos unter 07643-933432, Fr. Ruddies. 

 

Pflegestützpunkt  
Landkreis Emmendingen 
In der Beratungsstelle für gesetzlich versi-
cherte Pflegebedürftige, Angehörige und 
Interessierte aller Altersgruppen sind Infor-
mationen rund um das Thema Pflege, die 
regionalen Angebote und die gesetzlichen 
sowie kommunalen Leistungen erhältlich. 
Der Pflegestützpunkt bietet zudem Hilfe-
stellung bei der Inanspruchnahme dieser 
Leistungen. Die Beratungen erfolgen tele-
fonisch oder persönlich im Pflegestützpunkt 
Emmendingen, während der Außensprech-
zeiten in Endingen, Herbolzheim und Wald-
kirch oder beim Hausbesuch. Weitere Infos 
und Terminvereinbarungen telefonisch un-
ter 07641 451-3095/ -3091/ -3025, per Mail 
unter pflegestützpunkt@landkreis-emmen-
dingen.de oder auf der Homepage 
www.landkreis-emmendingen.de/pflege-
stuetzpunkt

Der Förderverein zur  
Erhaltung der Burgruine 
LICHTENECK e.V. 
Lädt alle Burgenfreunde zur Besichti-
gung der weit bekannten Ruine der 
Burg LICHTENECK in Hecklingen ein.
Am Pfingstmontag, den 6.6.22 erwartet 
Sie Burgführer Gerd Bebon zur Erkun-
dung unserer 753 Jahre alten Burg ein. 
Beginn ist 15 Uhr.
Auch Familien mit Kindern sind will-
kommen. Wissenswertes über die lan-
ge Burggeschichte findet man auch 
unter unserer Website 
<www.burg-lichteneck.de>
Parkplätze gibt es vor der Burg, auch 
ein kurzer Wanderweg führt vom Unte-
ren Schloß aus nach oben.
Schloß nach oben.
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Reservistenkameradschaft 
Oberrhein im VdRBW e.V. 
Info‘s zum Treffpunkt und anderen Fragen 
gibt es von Dieter Bruhin unter 
0175-9145263 

Kleiderkammer Kenzingen 
In Kenzingen, Industriestraße 6, Erdgeschoss, bietet die Kleiderkammer 
eine gute Einkaufsmöglichkeit zu günstigen Preisen. 

Unsere Öffnungszeiten:
•	 Jeden Dienstag von 09:00 bis 11:30 Uhr
•	 Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat von 16:00 bis 18:30 Uhr

Hinweis zu Corona:
•	 In unseren Räumen gilt die Corona-Verordnung des Landes in der jeweils gültigen 

Fassung bezüglich Zugangsbedingungen sowie Hygiene- und Abstandsregeln.
   
Zu unseren Öffnungszeiten sind wir telefonisch erreichbar unter 01573 / 7647301. 

STARKES DUO.
AUS EINS MACH ZWEI.

CI-INFORMATIONEN

Online lesen!
www.myeblättle.de

Ende des redaktionellen Teils



Wir machen Urlaub 
vom 06.06. – 13.06.2022

Am Dienstag, den 14.06.2022 sind wir wieder für Sie da.

Metzgerei Bergmann
Hauptstraße 25 I 79364 Malterdingen

TOLLER FERIENJOB FÜR ABITURIENTEN ODER STUDENTEN
4-6 Std. Freizeitbegleitung/Tag in Woche
32 und/oder 33 mit leicht behindertem Jugendlichen! 
Soziale Kompetenz und Aufgeschlossenheit sind Voraussetzung!
Gegen Bezahlung!
Infos: johanna.moser.1404@gmail.com

Suche
Baumaschinen Bagger auch LKW-Kipper, 
Baukran (zu kaufen) • Telefon 0171-1 95 1016

IST IHRE HAUSNUMMER  
GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend  
für rasche Hilfe durch den Arzt  
oder den Rettungsdienst sein!



Spendenkonto: DE62 3702 0500 0000 1020 30 
Spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.de

Jetzt spenden!

Es herrscht Krieg mitten in Europa. Millionen Kinder, Frauen und 
Männer bangen um ihr Leben und ihre Zukunft.

Aktion Deutschland Hilft leistet den Menschen Nothilfe. Gemeinsam, 
schnell und koordiniert. Helfen Sie jetzt – mit Ihrer Spende.
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Nothilfe
Ukraine



Reinigungskraft (m/w/d) gesucht!
Wir suchen eine nette, deutschsprachige Reinigungskraft 

 in Teil- oder Vollzeit oder auf geringf. Basis im Bereich 10.30-16.30 Uhr. 
Rufen Sie Frau Ritschel an und legen Sie direkt los: T. 0152-33578107.  

Parkside Boutique Appartements, Hauptstraße 41, Herbolzheim

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.

Polo noch vermisst... 
Am 18.5. entlaufen im Entennest Herbolzheim.  
Polo ist scheu und könnte sich auch in der Umgebung von 
Kenzingen, Wagenstadt und Tutschfelden versteckt halten.

Wir freuen uns über jeden Hinweis an  
0177 3647701.  Vielen Dank!!!

Täglich frischer 

Spargel
aus eigenem Anbau

Oliver Schwarz
Laubeckhof 2, 79341 Kenzingen, Richtung Weisweil

Telefon 0170 - 2 87 05 12
Montag - Freitag von 10.00 - 12.00 Uhr und 17.00 - 18.00 Uhr

Samstag, Sonn- und Feiertag von 10.00 - 12.00 Uhr

STARKES DUO. 
AUS EINS MACH ZWEI
Erleben SIe das maximale Lesevergnügen mit minimalen Aufwand. 
Ihr innovatives Heimatblatt wartet bereits auf Sie. 
Erleben SIe das maximale Lesevergnügen mit minimalen Aufwand. 

THOMAS BICHLER

BODENSEEBERGE
Wanderungen und Anstiege auf die Berge rund um den Bodensee 
∙ 90 Wanderungen und Bergtouren zwischen Hegau, Linzgau, Bodensee, Ostschweiz, Bregenzerwald und Westallgäu
∙ Mit allen zerti� zierten Premiumwanderwegen am Bodensee
∙ Einteilung aller Touren in fünf Schwierigkeitsstufen
∙  Detaillierte Wegbeschreibungen mit Charakteristiken, Gehzeiten, Anforderungen, Einkehr- und 

Übernachtungsmöglichkeiten
∙ Informative Tourenkarten mit eingezeichneten Routen und Links zur Onlinedarstellung
∙ GPS-Daten zu allen Touren

ISBN 978-3-7977-0773-4  |  VK 28,00 €  |  Verlag Stadler

UNSER BUCHTIPP
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4 ZIMMERWOHNUNG GESUCHT
Wir, beide Vollzeit berufstätig und unsere Toch-
ter 15 Jahre, suchen eine 4 Zimmerwohnung mit 
Terrasse/Balkon. Über Rückmeldungen würden 
wir uns sehr freuen.  Tel.: 0151 46 67 76 74





Suche 3-Zi.-EG-Wohnung 
in Kenzingen oder OT. 

Solventes Ehepaar/Rentner mit kl. Hund.
Garage oder Stellplatz. Bis 950,- €

Handy 0176 767 296 84

Sehr schöne, helle 2-Zi.-EG-Wohnung in Kenzingen
zum 1. September zu vermieten: 75 m² / EBK / Gäste-WC / gr. Bad 
m. Dusche u. Wanne / 2 Balk. / sep. Gartenant. / Keller / KM 600 €
+ Carport 30 € zzgl. NK + Kaution.
Zuschriften erbeten an den Primo-Verlag, Meßkircher Straße 45, 
78333 Stockach, Chiffre-Nr.: 5216

Bürokraft gesucht
flexible Zeiteinteilung nach Absprache, 
auf 450 Euro / Minijob-Basis
Tel. +49 7643 3338263

Suche Wohnmobil oder PKW 6-9-Sitzer

auch reparaturbedürftig • Tel. 0171 - 195 10 16



Die Adresse vor Ort!
Handel  Handwerk  Gewerbe

SONDERSEITEN SPECIAL IN FREIAMT MALTERDINGEN  KENZINGEN  RIEGEL

DIE ADRESSE VOR ORT! KW 22

Gottfried-Greschbach Str. 5
79336 Herbolzheim-Wagenstadt

Tel. 07643/9379941

Reparaturen
Abholung, Leihgerät, Service

+ Wartung aller führenden Hersteller
- für uns kein Thema!



DIE ADRESSE VOR ORT! KW 22

anzeigen@primo-stockach.de www.primo-stockach.de

Die Adresse vor Ort!
Handel  Handwerk  Gewerbe

Nächste Sonderseite  
in KW 28
Anzeigenschluss für KW 28  
am Di, 05.07.2022 um 12 Uhr

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
www.primo-stockach.de • www.myeblättle.de

S’ 
immer 
dabei!

’
immer immer 

Blättle 



Gartenbau & Pflege
® Fachm. Schnitt von Hecken + Bäumen
® Rasenansaat, Beete u. Gartenpflege, Beratung
® Steinarbeiten - Bau von Wegen und Plätzen
Elmar Binkert, GaLabau-Meister
Dorfstraße 3e Tel.: 07644/1302 E-Mail: elbingo@gmx.de
79341 Kenzingen-Hecklingen, Mobil: +49 1520 - 494 77 42 WhatsApp

ACHTUNG ZAHNGOLD
Kaufe Bernsteinschmuck, Modeschmuck, Goldschmuck, 
Silberschmuck u. Münzen, Zinn und versilbertes Besteck, 

zahle bar, komme gleich.
Tel. 0173 / 98 55 44 6 oder 0761 / 456 782 6 


